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Gesetze, Rechtsverordnungen, Verwaltungsanordnungen 

Bekanntmachung umzugskostenrechtlicher Bestimmungen 

Das Bundesumzug skostengesetz (BUKG) hat sich seit der letzten 
Veröffentlichung (Kirchliches Gesetz- und Verordnungshlatt der 
e hemaligen Ev. Luth. Landeskirche Schleswig Ho lstein Stele 2-t 
aus 1973 S. 322 ff.) i n  einigen Punkten geändert. Da vor 1988 nicht 
mit einer Novellierung zu rechnen ist. wird das Bundesumzugsko
stcngc,L'lz. soweit für den l\ercich der Norcil-lhischcn Kirche crfm 
derlich. nachstehend in der aktuellen Fassung abgedruckt. 

Das Bundesumzugskostengesetz findet für die Geistlichen der 
Nordelbischen Kirche nur nach Maßgabe der Rechtsverordnung 
über die Gewährung von Umzugskostenvergütung, Umzugskosten
bei hilfe und Trennungsge ld (Umzugskostenverordnung-UKVO
NEK) vom 20. Juni 1978 Anwendung. 

Die Rechtsverordnung wird im Anschluß an das Bundesumzugs
kostengesetz ebenfalls abgedruckt. 

Nordelbisches Kirchenamt 
Im Auftrage 

Jessen 

Az.: 2720 - D I/D 4 

Anlage I 

Gesetz 
über die Umzugskostenvergütung und das 

Trennungsgeld für die Bundesbeamten, 
Richter im Bundesdienst und Soldaten 
(Bundcsumzugskostengesetz - BUKG) 

in der Fassung der Bekanntma chung vom 13. November 1973 
(BGB!. I S. 1628), zuletzt geändert durch § 12 der Verordnung vom 
20. Mai 1986 (BGB!. I S. 745)
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Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Abschnitt I 
Allgemeine Vorschritten 

§ 1
Persönlicher Geltungsbereich 

( 1) Dieses Gesetz gilt für

4 
5 
6 

6 a

7 
8 
9 

10 
11 

12 
13 
14 

15 

15 a 

16 
17 
18 

19 

20 

21 
22 
23 
25 
26 

1. Bundesbeamte und in den Bundesdienst abgeordnete Beamte
mit Ausnahme der Ehrenbeamten,

2. Richter im Bundesdienst und in den Bundesdienst abgeordnete
Richter mit Ausnahme der ehrenamtlichen Richter,

3. Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit.

4. im Ruhestand befindliche Beamte und Richter (Nummern 1. 2)
und Berufssoldaten,

5, frühere Beamte und Richter (Nummern 1, 2) und Berufssolda
ten, die wegen Dienstunfähigkeit oder Erreichens der Alters
grenze entlassen worden sind, mit Ausnahme der früheren 
Polizeivollzugsbeamten auf Widerruf, 

6. die Hinterbliebenen der in den Nummern l bis 5 bezeichneten
Personen.

(2) Hinkrblichenc ,incl der Ehegatte, Ven1a11dll' bis zum vierten
Grade. Verschwägerte hi, zum zweiten Grade. Pfkgckinder und 
Pflegeeltern, wenn diese Personen zur Zeit des Todes zur häus
lichen Gemeinschaft des Verstorbenen gehört haben. 

(3) Eine häusliche Gemeinschaft im Sinne dieses Gesetzes setzt
ein Zusammenleben in gemeinsamer Wohnung oder in enger 
Betreuungsgemeinschaft in demselben Hause voraus. 

§ 2
Gewährung der Umzugskostenvergütung 

(1) Umzugskostenvergütung wird nach Beendigung des Um
zuges gewährt. Voraussetzung ist, daß sie schriftlich zugesagt wor
den ist. 

(2) Die Umzugskostem ergütung ist zuzusagen für Umzüge

1. aus Anlaß der Versetzung aus dienstlichen Gründen an einen
anderen Ort als den bisherigen Dienst- oder Wohnort, es sei
denn, daß mit einer baldigen weiteren Versetzung an einen
anderen Dienstort zu rechnen ist oder der Umzug aus anderen
besonderen Gründen nicht durchgeführt werden soll,

2, auf Anweisung des Dienstvorgesetzten, die \\ohnung innerhalb 
bestimmter Entfernung von der Dienststelle zu nehmen oder 
eine Dienstwohnung zu beziehen. 

3. aus Anlaß der Räumung einer Dienstwohnung des Bundes auf
Veranlassung cll'r obersten Dienstbehörck udcr der von ihr
ermächtigten Behörde.

Die Nummern 2 und 3 gelten nicht in den Fällen des Absatzes 3
Nr, 5 und bei anderen nicht dienstlich veranlaßten Umzügen. 

(3) Die Umzugskostenvergütung kann zugesagt werden für
Umzüge 

1. aus Anlafs der Einsll'llung an einem amkrcn Ort als dem
bisherigen Wohnort,

2. aus Anlaß der Abordnung an einen anderen Ort als den bisheri
gen Dienst- oder Wohnort und ihrer Aufhebung,

3. aus Anlag der Räumung einer bundeseigenen oder im Beset
zungsrecht des Bundes stehenden Mietwohnung, wenn sie auf
Veranlassung der obersten Dienstbehörde oder der von ihr
ermächtigten Behörde im dienstlichen Interesse geräumt werden
soll.

4. von Grenzorten. kleineren abgelegenen Plätzen oder Inselorten.
wenn ein Verbleiben an diesen Orten nach Beendigung des
Dic·11,,tverhältnisses nicht wmuthar ist und der Umzug spii1l'
stc11s zwei Jahre nach dicsL·m ZL'itpunkt durchgeführt wird,

5. a) aus Anlaß einer Versetzung oder eines Wohnungswechsels
wegen des Gesundheitszustandes des Beamten, des mit ihm 
in häuslicher Gemeinschaft lebenden Ehegatten oder der mit 
ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden, beim Ortszu
schlag nach dem Bundesbesoldungsgesetz berücksichtigungs
fähigen Kinder. Die Notwendigkeit des Umzugs muß amts
oder vertrauensärztlich bescheinigt sein, 

bJ aus Anlaß einer Versetzung, die deshalb erfolgt, weil ein mit 
dem Beamten in häuslicher Gemeinschaft lebendes, beim 
Ortszuschlag nach dem Bundesbesoldungsgesetz berücksich-
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t igungsfäh ige, Kim.1 e in  über das Ausb1 idu 1 1;.:s 1 1 ,  1 c !cr Volks
schule hinausführc"ncle allgemeinb i l dende Sch ule besuchen 
sol l und e ine Schule der von ckm Rcc1mtrn gcwLimchtcn Art 
1 1n11 bish\_'rigcn \Voirnort nicht ucil'r nur u 1ltL'r gru l.,c:11 Selm i,· 
rigke iten zu erre ichen wäre, 

c) aus 1\n lafl c· incs \Vuhnungs\1 cchst· l s .  dn notwcllll ig ist, 11 c i l
d i e  Wohnu 1 1g wegen der Zunahmt: ckr Zahl  der zur  hüus
l ichen Gemeinschaft gehörenden, beim Ortszuschlag nach
dem Rundcsbcsoldungsgcsctz bcrücksichtigungsfäh igcn Kin
Li,-r un?tHc· i c h cncl c.:,·11 orckn i,t lJ 111mT:d1e 11cl  is t  ,· ine Woh 
nung, wenn die Zimmerzahl der bisherigen \\.ohnung um
mindestens zwei h inter der  zustehenden Zimmerzahl zurück
hkib1. Dahc· i  dar·f fL1 1· jede \llr und ne1, h dem l l mrng 1u 1-
häuslichen Gemeinschaft des  Beamten geh örende Person ( § -+
A.bs .  3 Sätze 2 und 3) nur e in  Zimmer  zugebi l l igt werden.

d) cr us ,\n l a l.< ckr Einstl' l lung in clcn l\u1 1cksclic 11,t .  \H' llll c ill c'
Dienst- , Werkdienst- oder Werkwohnung des früheren Dienst
herrn oder Arbeitgebers oder eine in deren Besetzungsrecht
stehende \l ielwohnung gcriiuml werckn  muß.

Zu den Kindern im Sinne d ieser \-orschrift gehören n icht Pflege
kinder. für deren Unterhalt und Erziehung von anderer Seite 
laufend e i n  h ii lwrcr Betrag a l s  das \ icrfachc cks niedr igsten Sat1c, 
des Kindergeldes monatl ich gezahlt wird , ferner Enkel. für d eren 
Unterhalt vorrangig eine andere Person gesetz l ich verpfl ichtet ist . 
und Geschwister 

Den in § 1 Abs. l Nr. -+ bis 6 bezeichneten Personen darf d ie  
Umzugskostem·ergütung nur e inmal für  e inen Umzug innerhalb 
von 711 c i  Jahren nach dem :\ussche i ckn der in § l Abs. l Nr. 4 und 
5 beze ichn eten Person aus dem Dienst an oder von d em inliincli
schen Ort zugesagt werden. an dem d iese beim Ausscheiden aus 
dem Dienst gewohnt hat Den H intcrh lichencn U i  1 Abs. l Nr. Eil 
darf d i ,· Un1zugskostcnv1-rgütung  nur zugesc1gt werden.  wenn  sie 
auf Grund des Todes der in § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 bezeich neten 
Person en laufende Versor;:ungshezüge erhalten .  

(+) linzügrn aus  An !C1 ii der Vcr .,llzung c1u s  dic11 stl id1cn Gnrn 
den an e inen anderen On als den bisherigen D ienst- oder Wohnort 
(Absatz 2 Nr .  1 1  stehen gleich Umzüge aus Anlaß 

1 . dn \ crlcgung der Jkschilft igungsbchünk an c i11L:n andncn ürt
als den bisherigen D ienst- oder Wohnort.

2 .  der 7:utci l t 111g aus cl i ,·nst l ichcn G nindrn zu einem Teil der 
lksd1ürtigu ng,behürd 1· der an e inem anderen (Jr-t a l s  dem 
bisherigen Dienst- oder Wohnort untergebracht i st .  

De r  . \bordnu11g (;\hsat1 .3 N r  ::' I  skhi e ine  vu11 il1c-rgchemil' 
d ienstl i che  Tätigkeit bei einer anderen Stelle als einer Dienst�tclk 
gleich 

( 5 1  Die Urnzugskoskmcrgülung i ,t in ck11 F:i l iL-11 der Ahsiit,'.l' ::, 
und 4 Salz I Nr. 2 glc ichzcitig mi t  d er Bekanntgabe d er drn Um:zug 
veranlassenden dienstlichen Maßnahme  zuzusagen . In den Fällen 
des Absatzes 3 Nr. 5 muß die Umzugskostenvergütung vor dem 
Umzug zugesagt se in .  

(6) Zum i n ländischen Dienstort gehört auch sein inländisches
Einzugsgebiet .  Einzugsgebiet ist das inländische Gebiet, i n  dem sich 
Wohnungen befinden .  d ie auf einer üblicherweise befahrenen 
Strecke nicht mehr als zwanzig Kil ometer von der Gemeindegrenze 
des Dienstortes entfernt l iegen .  

(7 ) Die  Umzugskostenvergütung i s t  innerhalb e i ner Ausschluß
frist von einem Jahr bei  der Beschäftigungsbehörde ,  von den in § l 
Abs. 1 Nr. 4 und 5 bezeichneten Personen bei der letzten Beschäfti 
gungsbehörde und von den H interbliebenen ( §  1 Abs. 1 Nr. 6) bei 
der letzten Beschäft igungsbehörde des Verstorbenen schrift l ich zu 
beantragen .  Die Frist beginnt mit dem Tage nach Beendigung des 
Umzuges, in den Fällen des  § 14 Satz 1 mit Ablauf des Tages, an 
dem dem Berechtigten bekannt wird, daß der Umzug nicht durch
geführt werden sol l .  

' -
� .) 

L mzugskostenvergütung 

( l I l)ic Urnmgskosil· 1wc-rgütu11g  u mfaRt

Erstattung der Beförderungsauslagen (§ 4) ,

2 Frstattunµ der Heisekosten (� � ) .  

3 .  \lietentschädigung ( §  6) . 

3 . a  Erstattung der Wohnungsvermittlungsgebühren ( §  6 a ) .  

4 . Beitrag zum Beschaffen von Kochherden , Öfen und anderen
Heizgeräten ( §  7 ) .

.'i .  Frstattunl! der  Auslagen für wsätzlichc-n Unterricht ( §  8 1 .  

6. Pauschvergütung ±ür sonstige Umzugsauslagen ( §  ':J) ,

7 .  Erstattung der nachgewiesenen sonstigen Umzugsauslagen 
(� 1 0) .  

8 .  Erstattung der Auslagen für Umzüge nach § 2 Abs. 3 1\r. 5 
(� 1 1  ) .  

9 . Erstattung der Auslagen für Cmzüge in  eine vorbufigc Woh
nung ( §  12 ) .

10  Erstattung  von  U111zugsausla,:cn be i  spiitercr [hcschlicFung 
1 s 1 3J _  

1 1 .  Erstattung d e r  Auslagen für Umzugsvorbereitungen (§ 1-+ )  

(::' ) Z uwendungen. clic fü r den,clbcn l' mzug von e iner  a11clncn 
Dienst- oder Beschäftigungsstel le gewährt werden.  s ind auf die 
Umzugskostern-ergütung insoweit anzurechnen, als für denselben 
Z\1 LTk Umzu;2slrnskt11 ngütung nach cl i esL·m Ccsct; gewiihrt \\ ird. 

(3 J Die auf Grund einer Zusage nach § 2 A.bs .  3 Nr. 1 und A.bs .  3 
Nr. 5 gewährte Umzugskostenvergütung ist zurückzuzahlen, wenn 
da ., Dicn stw,·h:tl tn is clL- s  1\carntcn vor :\blaut von Z\1 c•i l ah ren 1,.ac h 
Beendigung Jes Umzugs aus einem von ihm zu vertretenden 
Grunde endet .  Der Bundesminister des Innern kann hiervon A.us

nah111cn zulassen, wenn der ßea111tc unmittelbar in ein Dicnstvcr 
hiiitn is zu e inem anclcrrn ölfrntl ich-rcchtlichcn D i c•11sthcrrn m Jcr 
Bundesrepublik Deutschland übertritt. 

Abscllll itt 1 1  
Cmzüge de r  Beamten.  Ruhestandsbeamten , 

früh eren Beamten und ihrer Hinterbliebenen 

1 . Tite l
Umzugs\·ergütung 

H 
Erstattung der Beförderungsauslagen 

tl I Die notwendigen .·\uslagc11 für  das flefiirdcrn des Umzugs
gutes von der b isherigen zur neuen Wo hnung werden erstattet. 
Liegt die neue Wohnung im Ausland, so werden in den Fällen des 
§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und Abs .  3 Nr .  3 und 4 die Beförd erungsauslagen
bis zum inländischen Grenzort erstattet.

(2) Aus lagen für das Befördern von Umzugsgut. das sich außer
halb der bisherigen Wohnung befindet, werden höchstens insoweit 
erstattet, als s ie beim Befördern mit dem übrigen Umzugsgut 
erstattungsfähig wären. 

(3) Umzugsgut sind die Wohnungseinrichtung und in angemes
senem Umfang andere bewegliche Gegenstände, die sich am Tage 
vor dem Einladen des Umzugsgutes im Eigentum oder Gebrauch 
des Umziehenden oder anderer Personen befinden. die mit ihm in 
häuslicher Gemeinschaft l eben. Andere Personen im Sinne des 
Satzes l sind der Ehegatte sowie d ie l ed igen Kinder und Stiefkin
der. Es gehören ferner dazu die n icht ledigen in Satz 2 genannten 
Kinder und Verwand te bis zum vierten Grade, Verschwägerte b i s  
zum zweiten Grade, Fflegekin der und Pflegeeltern , wenn der  Um-
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ziehende diesen Personen aus gesetzlicher oder sittlicher Ver
pflichtung nicht nur vorübergehend Cnterkunft und Cnterhalt 
gc\1iihrt, sowie Hausangestellte und solche Personen. deren Hilfe 
ein Cmziehende aw, beruflichen oder ge·stmdhcitlichen Griinden 
nicht nur vorühergchcml bedarf. 

§ 5
Erstattung der Reisekosten 

11 J l)ie Auslagen für die !{eise des L1mziehenclcn und ckr zur 
hiiuslichcn Gemeinschaft gehörcnclrn Pnsonen (§ 4 Abs. 3 S:itzc 2 
und 3) vom bisherigen zum neuen Wohnort werden in dem Umfang 
erstattet, in dem sie bei Dienstreisen des Beamten zu erstatten 
wären. Tagegeld wird \0m Tage des Einladens des Umzugsgutes an 
bis zum Tage des Ausladens mit der l\1aßgabe gewährt. daß auch 
diese beiden Tage als \olle Reisetage gelten. Übernachtungsgeld 
\1 ird für den Tag cks .\usladens des Cmzugsgu!es nur ge\1 iihrt 
\\ enn eine Übernachtung außerhalb der m!uen Wohnung nohvcn
dig gewesen ist. 

(2) Absatz 1 Satz 1 gilt entsprechend für eine Reise einer Person
an den neuen Wohnort zum Suchen oder Besichtigen einer Woh
nung. Tage- und Cbernachtungsgelcl \1ird für höchstens Z\\ci Reise
tagL' und zwei J\ufcnthaltstagc gewiihrt 

(.3) Die Fahrtauslagen für eine Reise des Beamten an den bisheri
gen Wohnort zur \·orbereitung und Durchführung des Umzuges 
wurden wie die Auslagen bei einer Dienstreise erstattet. Die Fahrt
auslagen einer anderen Person für eine solche Reise werden im 
gleichen Umfang erstattet, wenn sich zur Zeit des Umzuges am 
bi,hcrigen Wohnort \\ <:der der Beamte· noch eine andere l'crson 
1 � + Abs. 3 Sätze 2 und 3) befunden hat. der die Vorbereitung und 

Durchführung des Umzuges zuzumuten war. 

( 4) § 4 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.

§ (:,
1\1 ictcn!schäcligu 11g 

(1) Miete für die bisherige Wohnung \1ird bis zu dem Zeitpunkt,
zu dem das Mietverhältnis frühestens gelöst werden konnte. läng
stens jedoch für sechs Monate, erstattet. wenn für dieselbe Zeit 
Miete für die neue Wohnung gezahlt \1·erden mußte. Ferner \1 erden 
die notwendigen Auslagen für das \Veikr1crmiete11 der \\ulrnung 
innerhalb der Vertragsdauer bis zur Iliihe der Miete für L'incn 
l\lonat erstattet. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für die :\liete einer 
Garage; sie gelten entsprechend für die Pacht eines Gartens. 

(2:1 Miete für die neue Wohnung, die nach Lage des Wohnungs
marktes für eine Zeit gezahlt werden mußte, während der die 
\\'oh nung noch nicht benutzt werden konnte. wird liingc;tc11:, für 
drei 'v1onate crs!aitcl. wenn für dieselbe Zeil Miete für die· bi"hcrigc 
Wohnung gezahlt \\erden mußte. 

(3) Die Wohnung im eigenen Haus oder die Eigentumswohnung
steht der Mietwohnung gleich; an die Stelle der Miete tritt der 
ortsübliche Mietwert der Wohnung. Entsprechendes gilt für die 
eigene Garage und den eigenen Garten. Für die neue Wohnung im 
eigenen Haus oder die neue Eigentumswohnung wird Mietentschä
digung nicht gewährt. 

(4) Miete nach den Absätzen 1 bis 3 wird nicht für eine Zeit
erstattet, in der die Wohnung oder die Garage ganz oder teilweise 
anderweit vermietet oder benutzt worden ist Entsprechendes gilt 
für die Pacht eines Gartens. 

§ 6 a
Erstattung der Wohnungsvermittlungsgebühren 

Die notwendigen ortsüblichen Wohnungsvermittlungsgebühren 
zur Erlangung einer angemessenen Wohnung werden erstattet 

§ 7
Beitrag zum Beschaffen von Kochherden, 

Öfen und anderen Heizgeriitcn 

(11 \\ar in dn bishcrigl'll Wohnung a111 Tage· \·m dem Einladrn 
des Umzugsgutes ein Hausstand vorhanden und ist ein solcher in 
der neuen Wohnung wieder eingerichtet worden. so werden die 
angemessenen Auslagen für einen Kochherd und die notwendige 
Zahl \ on Öfen und anderen Heizgeräten zu drei V ierteln erstattet. 
soweit die Gegenstände für eine angemessene Wohnungsgröße 
crfordcrl ich sind und 

1. in clc•r bisherigen Wohnung mm Hauscigcn1 iimer oder Vermieter
gestellt waren oder

2. wegen der in der neuen Wohnung vorgefundenen anderen
Verhältnisse nicht benutzt und darauf auch nicht umgestellt
werden können.

SalL l gilt auch für den 1-"inbau einer zentralen Heizungsanlage
mit der /\laEgabe, daE Auslagen hierfür nur insoweit erstattet 
werden. als sie für die nol\wndige Zahl von Öfen und anderen 
Heizgeräten erstattet werden könnten. 

(2) Absatz 1 gilt auch. wenn in der bisherigen Wohnung eine
zcu!ralc I-IL·izungsanlagc I urhandcn war. Er gilt ferner. wenn diL· 
bisherige oder die neue Wohnung sich im cigcnl'll Hause bcfinckt 
oder eine Eigentumswohnung ist oder wenn beide Wohnungen sich 
im eigenen Hause befinden oder Eigentums\\·ohnungen sind. Die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 sind nicht erfüllt. 
wenn die Gegenstände im eigenen Haus oder in einer Eigentums
wohnung nur deshalb nicht wiederverwendet werden. weil dc,rt 
andere· \ orhanden sind ()(In angeschlossen m,rden. 

(3! Ein ! !ausstand liegt nir. wenn die \Vohnung mit Kochgele
genheit und mit den notwendigen, nicht vom \"ermieter der Woh
nung zur \'erfügung gestellten .\1öbeln und sonstigen Haushaltsge
genständen ausgestattet ist 

� 8 
Frsta!!ung der für zusfüzlichl'll Unterricht 

Die :\uslagen für einen durch den Umzug bedingten zusätzlichen 
Unterricht der Kinder des Lmziehenden (§ 4 Abs. 3 Sätze 2 und 3) 
werden bis zu eintausendfünfhundert Deutsche Mark für jedes 
Kind crsrnttcl, und zwar bis zu siebenhundcrtfünfzig Deutsche 
Mark\ "II und darüber hinaus zu drei Vicrte·l11. 

§ 9
Pauschvergütung für sonstige Umzugsauslagen 

(1 l Beamte, Ruhestandsbeamte, frühere Beamte und ihre Hin
terbliebenen, die am Tage vor dem Einladen des l. mzugsgutcs einen 
Hauss1cillC] i� 7 Abs. 3) hatle'tl und einen solchl'll 11ach dem Um1.ug 
wieder eingerichtet haben. nhaltcn eine Pausclne•rgiitung für son
stige Lrnzugsauslagen in folgender Höhe: 

Tarifklasse Ledige Verheiratete 

I a 675 DM 1200 DM 
I b 600 DM 1050 DM 
I C 525 DM 900 DM 
II 450DM 750 DM. 

Maßgebend sind der Familienstand und die Tarifklasse am Tage 
vor dem Einladen des Umzugsgutes. 

(2) Die Pauschvergütung nach Absatz 1 erhöht sich für jede in
§ 4 Abs. 3 Sätze 2 und 3 genannte Person um einhundertundachtzig
Deutsche Mark, wenn sie auch nach dem Umzug mit dem Umzie
henden in häuslicher Gemeinschaft lebt

(3) Für die Zuteilung zu den Tarifklassen gilt die Tarifklassenein
teilung des Besoldungsrechts für den Ortszuschlag; dabei ist 
maßgebend 
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1. bei Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst die Eingangs
besoldungsgruppe ihrer Laufbahn.

2. bei den übrigen Beamten
die Besoldungsgruppe, der sie am Tage vor dem Einladen des
Umzugsgutes angehört haben,

3. bei Ruhestandsbeamten und früheren Beamten
die Besoldungsgruppe. der sie bei Beendigung des Dienstverhält
nisses angehört haben, oder, wenn dies günstiger ist, die Besol
dungsgruppe, nach der ihre Versorgungsbezüge berechnet sind,

4. bei Hinterbliebenen
die Besoldungsgruppe, der der Verstorbene zuletzt angehört hat,
oder, wenn dies günstiger ist, die Besoldungsgruppe, nach der
ihre Versorgungsbezüge berechnet sind. Die Rückwirkung der
Einweisung in eine Planstelle bleibt unberücksichtigt.

(4) Dem Verheirateten stehen gleich der Verwitwete und der
Geschiedene sowie derjenige, dessen Ehe aufgehoben oder für 
nichtig erklärt ist, ferner der Ledige, der auch in der neuen 
Wohnung Verwandten bis zum vierten Grade. Verschwägerten bis 
zum zweiten Grade, Pflegekindern oder Pflegeeltern aus gesetzli
cher oder sittlicher Verpflichtung nicht nur vorübergehend Unter
kunft und Unterhalt gewährt. sowie der Ledige, der auch in der 
neuen Wohnung eine andere Person aufgenommen hat, deren Hilfe 
er aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen nicht nur vor
übergehend bedarf. 

(5) War am bisherigen Wohnort ein Hausstand (§ 7 Abs. 3)
vorhanden, ist ein solcher aber am neuen Wohnort nicht wieder 
eingerichtet worden, so beträgt die Pauschvergütung zwanzig vom 
Hundert der Sätze nach den Absätzen 1 und 2. Das gleiche gilt. 
wenn am bisherigen Wohnort kein Hausstand vorhanden war, aber 
am neuen Wohnort ein solcher eingerichtet worden ist. Bei einem 
Umzug am Wohnort finden die Sätze 1 und 2 entsprechend 
Anwendung. 

(6) Ist innerhalb von fünf Jahren ein Umzug im Sinne des § 2
Abs. 2 oder 3 Nr. 1 bis 4 vorausgegangen. so wird ein Zuschlag in 
Höhe von vierzig vom Hundert der Pauschvergütung nach den 
Absätzen 1 und 2 gewährt, wenn auch beim vorausgegangenen 
Umzug in der bisherigen und neuen Wohnung ein Hausstand (§ 7 
Abs. 3) vorhanden war. 

(7) Für denselben Umzug wird die Pauschvergütung nur einmal
gewährt; sind die Pauschvergütungen unterschiedlich hoch, so wird 
die höhere Pauschvergütung gewährt. 

§ 10
Erstattung der nachgewiesenen sonstigen Umzugsauslagen 

An Stelle der Pauschvergütung nach § 9 Abs. 1 und 2 werden auf 
Antrag die nachgewiesenen sonstigen Umzugsauslagen in angemes
senem Umfange erstattet. Dies gilt auch, wenn keine Pauschvergü
tung gewährt wird: die Auslagen werden jedoch nur bis zur Höhe 
der sich nach § 9 Abs. 5 ergebenden Beträge erstattet. Der Bundes
minister des Innern regelt durch Rechtsverordnung, welche Um
zugsauslagrn in den fiil len der Sätze I und 2 zu berücksichtigen 
sind uncl i11 welcher l liih,· sie· erstattet wcrdc•n_ .� LJ Abs. 6 bleibt 
unberührt. 

§ 11
Erstattung der .-\uslagen für Umzüge 

nach § 2 Abs. 3 Nr. 5 

Bei eillL'lll Umzug aus i\nla I.! einer Versetzung a11 L'incn anderen 
Ort als clcn bisherigen Uirnst- 11clcr Wohnort \\·c·rdc·11 in den f--7/illen 
des § 2 .-\bs. 3 Nr. 5 Buchstabe b die Beförderungsauslagen (§ 4) 
und die Reisekosten(§ 5) erstattet. Das gleiche gilt für einen Umzug 
in den Fällen des § 2 Abs. 3 '-./r. 5 Buchstabe a. c und d mit der 
Maßgabe. daß höchstens die Auslagen erstattet werden, die bei 

einem Umzug über eine Entfernung von fünfundzwanzig Kilometer 
entstanden wären. 

§ 12
Erstattung der Auslagen für Umzüge 

in eine vorläufige Wohnung 

Ein Beamter mit Hausstand (§ 7 Abs. 3), dem Umzugskostenver
gütung für einen Umzug nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 oder 3, Abs. 3 Nr. 1 
oder 2 zugesagt ist. kann für den Umzug in eine vorläufige Woh
nung Umzugskostenvergütung erhalten, wenn die zuständige Be
hörde die neue Wohnung vorher schriftlich als vorläufige Wohnung 
anerkannt hat. Bis zum Umzug in die endgültige Wohnung darf 
eine Wohnung nur einmal als vorläufige Wohnung anerkannt 
werden. 

§ 13
Erstattung von Umzugsauslagen 

bei späterer Eheschließung 

Hat der Beamte innerhalb von sechs Monaten nach dem Tage 
geheiratet, an dem die Umzugskostenvergütung zugesagt worden 
ist, so werden in den Fällen des § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2 sowie Abs. 3 
Nr. 1 und 2 die notwendigen Auslagen für das Befördern des 
Umzugsgutes und die angemessenen Fahrtauslagen des Ehegatten 
und anderer in § 4 Abs. 3 Sätze 2 und 3 bezeichneter Personen an 
den neuen Wohnort bis zur Höhe der Auslagen erstattet. die bei 
einem Umzug von der bisherigen in die neue Wohnung entstanden 
wären. An die Stelle des Tages der Zusage der Umzugskostenvergü
tung tritt, wenn dies günstiger ist, der Tag, an dem die dienstliche 
Maßnahme nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 oder Abs. 3 Nr. 1 oder 2 wirksam 
geworden ist. 

§ 14
Erstattung der Auslagen für 

Umzugsvorbereitungen 

Wird ein Umzug, für den Umzugskostenvergütung nach § 2 
zugesagt ist, aus Gründen, die der Berechtigte nicht zu vertreten 
hat, nicht durchgeführt. so werden die durch die Vorbereitung des 
Umzuges entstandenen notwendigen, nach diesem Gesetz erstat
tungsfähigen Auslagen erstattet. Muß in einem solchen Fall ein 
anderer Umzug durchgeführt werden, so wird dafür Umzugsko
stenvergütung gewährt; Satz 1 bleibt unberührt. 

2. Titel
Trennungsgeld 

§ 15

( l) Ein Beamter erhält

1. bei Versetzung aus dienstlichen Gründen oder bei Versetzungen
nach § 2 Abs. 3 Nr. 5 Buchstaben a und b an einen anderen Ort
als den bisherigen Dienst- oder Wohnort,

2. bei Abordnung mit Zusage der Cmzugskostenvergütung.

:; bei Aufhebung l'inn Abordnung. \I L'trn der Beamte 111 it Zusage 
der Umzugskuste11vergütung umge1ugcn war. oder 

4. bei Räumung einer Dienstwohnung aus dienstlichen Gründen

für die ihm durch die getrennte Haushaltsführung, das Beibehalten 
der Wohnung am bisherigen Wohnort oder das Unterstellen des 
größeren Teiles der Wohnungscinricht11ng des Hausstandes (§ 7 
.\hs. 3) cntstandcm·n notwendigen .\usiagcn unter Bcrii,·ksichti
t'Ung der hiiuslichu1 Erspamis ein TrL·nmmgsgcld. Ist dem Beamten 
die Umzugskostenvergütung zugesagt worden (§ 2), so darf Tren
nungsgeld nur ge\\ ährt werden. wenn der Beamte umzugswillig ist 
und wegen Wohnungsmangels am Dienstort einschlieElich seines 
Einzugsgebietes nicht umziehen kann. Diese Voraussetzungen müs-
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sen seit dem Tage erfüllt sein, an dem die Umzugskostem-ergütung 
zugesagt worden oder. fal l s  für den Beamten günstiger. die d ienstli
che \faßnahmc im S inne d e s  Saue, 1 Nr. 1 bis 3 wirksam 
geworden oder d ie Dienstwohnung geräumt wordc11 iq  1' i  dLT 
u lllzugswi l l igc Rcamtc illl Zei tpunkt de� Wegfalls des \\'D lrnungs
mangels aus einem zwingenden persönlichen Grund \·orüberge
hend an einem Umzug gehindert, so kann Trennungsge ld bis zu
einem Jahr, bei Hinzukommen eines anderen zwingenden persön
lichen Grundes einmalig bis zu e inem weiteren Jahr, weitergewährt
\\ \:!'den. Das Nülwrc rq;clt der 8undcsm in istcr des In :1crn durch
l·kch lsvcrordnung.

(2) Bei Einstellungen an e inem anderen Ort als dem bisherigen
\\'ohnort bestimmt der Bundesminister des I nnern. in wctchen 
Fällen das Trennungsgeld ganz oder teilwe i se gewührt werden 
kann .  

1 3 )  J\n Stel le von Trennungsgeld kilil'll'!l Bci triigc zu!11 lk,c haf
fcn oder l nsta 1 1 d sct1cn \ Oll Wolmu t1i,'.l'll his zum vinu1,d 1\1 c1m.ig
fachcn Monatshctrag des Trennungsgeldes nach l\lal;gnbl' von 
Richtlinien bewill igt werden, die der Bundesmin i ster des I nnern 
erlaßt. 

pp. 

P l1 

'\ Tite l 
Ernü 1 ch ti�t 1n� 

4 . Titel
Sonden orschriften für . .\uslandsumzüge 

Abschnitt I I I  

pp  . .

Ahschnitt 1\-

l'P 

Abschnitt \ 
Cbergangs- und Sch luJs\ orschriften 

§ 2 1
Ennil, h l  igung, Verw all u11g,vorschriftc11 

1 1 ) Der Bundesmirmter des Innern \\ ird ermäch tigt. d ie 111 § §  8 
und 9 Abs .  1 und 2 festgesetzten Betrage den verändmtn wirt
schaftl i chen Verhältnissen durch Rcchts\·erordnung anzupassen . 

(2 ) Die allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu diesem Gesetz 
crl:iflt der Bunclc,mi11 i stcr des Innern. ,nwcit sie crla,,,·11 \1 u·clc 11 

z u  dcn Vorschri!t rn für d ie Richtn im Bundesdienst. im L innT 
nehmen mit  dem Bundesm i n ister der  Justiz, 

2 .  zu d en Vorschriften für Soldaten. im Einvernehmen mit dem

Bundesminiskr der Verteidigung, 

3 .  zu den Sondervorschriften für Auslandsumzüge, im  Einverneh
men mit dem Bundesm inister des Auswürtigen .  

§ 22
(Andcrung des Bundespolizeibeamtengesetzes) 

§ 23
(Anderung des Soldatenversorgungsgesetzes) 

§ 24

( 1 )  Diesc:s Gesetz regelt Art und Umfang der Umzugskostenver
gütung aus Anlaß der in § 2 bezeichneten Umzüge und des  
Trennungsgeldes  aus Anlaß der in § 1 5  Abs . 1 und 2 bezeichneten 

dienstlichen Maßnahmen erschöpfend .  § 25 des Bundespol ize ibe
amtengc,ctzes und § 62 des Soldatenversorgungsgesetzes ble iben 
unhcrii hn. 

(2 1  Isl in lkchts- und  \'l'nval tu 11 gsvurschr i ltc11 auf Vorsch ri !k11 
u 11d Bezeichnungen Bezug genommen, die nach Absatz 1 n icht 
mehr gelten. so treten an derer Stelle die Vorschrifll'n und Bezeich
nungen dieses Gesetzes. 

§ 25
l,nl i 11 - I<lauscl 

Diese, Gesetz gilt nach \laEgabc des � 1 3  \bs. 1 des DnllL'Il 
Überleitungsgesetzes mm -+. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. l J  
auch im Land Berlin. Rechtswrordnungen . d ie  auf Grund dieses 
Gesetzc· s  erlassen werden. gelten im Land Berl in nach § 1-+ des 
Drittl' ll Cberl eitungsgesv17cs 

� '.'b ' )  

1 n krafttretcn 

(1 ! D:escs Geset.z tri lt c1111 1. Jul i 1 964 in Krdft. Es findet Juch 
Anwtndung auf Umzüge die: vor diesem Tal!L begonnen h aben unJ 
erst ,111 c! i c·sc111 Tag.: oder ,pi1 1cr heenckt \\ ordrn s ind .  

12 1 l l ic  vPr dem l 11k ra l 1 1 rc 1 ,_'11 des Gesct1l', l' r tei l ten L' 11uu:,.:,d11 
gclkn a l s  Zu<c1.gc d er Urnzugskostc tw..: rgütu11g. Fur J i e  

Ge\dhrung des Zusch !J.f.'.s 1·. : 1ch § 9 Abs. 7 i s t  i in Umzug im  Srnne 
des § 2 .\bs. 2 oder .3 :\r. 1 bis 5 ,  der I or l nkrafttreten dit:scs 
Gesetze, beendet worden i ,t. entsprechend zu berücksichtigen . 

' )  Die \ orsch r ifl hctr ift t  Jas  l 11kralürctc11 tk, Gesetzes in der 
ursprüngl ichen Fassung v 0111 8 .  April 1 96+ . Die d u rch das Gesetz 
zur .\nderung des Rundesre isckostenge:-t:tzcs und des Bundcs
urnzug,koskngcsetzcs mm 1 3 . Nowmbcr l c173 (BGB!. 1 S .  16 l 3) 
vorgc:nommenen Änclr.,rungcn und Erµünzungen ergcber. sich 
am \rt ikl· I  '.' d icsL'> Cc' s L' t/.cs Sie t rciL':1 rnit \Virkung ,_ <J lll 
1 '\, 11 1·mbcr 1 973  i 1 1  h.r :d t 

Anlage 2 

Rechtsverordnung 
iiber die Gewährung von Vmzugslrnstenvcrgiitung. 

Umzugskostenbeihilfe und Trennungsgeld 
(Umzugskostel1\'erordnung - UK\'O - NEK) 

vom 20, Juni 1978 

Die· Kirchcnlc i tung h · • t  :1u fgrund cks � 2 \h, 2 Buchstabe c· i n  
Verhindu 11g 111 it .-\hs -+ ci ,·, !, irchcngcsetzL'.' ii l,n d i i' Bcs, J !dung ckr 
Pa,t, in:n und Ki rchc11hc•;1 1mc 1 1  in der ""nklhischcn Ev. Lutl1 
Ki rche mm 19 . 1 1 . 1 977 (G\'OBI. S .  243) und aufgrund des Artikels 
8 1  Abs .  1 der Verfassung der Nordelbischen Ev. -Luth . Kirche 
(KGVBL 1 976 S. 1 59) im E invern (�hmrn mit dem Hauptausschuß  
der  Synode die fo lgende Rechtsverordnunr: erl a 5sen :  

� 1 

( 1 ) Afötel le des § 2 Abii t ze  1 bis 5 des Blmdcsumzugskostt·nge 
setzes (BUKG )  gilt für Pastoren und Pfarrv ikare fo l gt:nd es: 

Umzugskostenvergütung ( §  3 BUKG) wird gewäh rt 

a) festangestd lten Pastoren und  Pfarrvikaren .  wenn s i e  ihre
Pfarrste l l e  inne rhalb der N ordclbischen Kirche wechseln ,

b) Pastoren  und Pfarrvikaren . wenn sie erstmal ig innerhalb der
Norde l h ischcn Ki rche fest angestel l t  werden ,

c )  Pasto ren und Pfarrvikaren im Warte- und  R uh�stand ,  wenn 
sie wiederverwendet werden und eine Pfarrstc l le übernehmen , 
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d) Pastoren und Pfarrvikaren im Warte- und Ruhestand, wenn
sie ihre Dienstwohnung innerhalb rnn zwölf Monaten nach
dem Eintritt in den Warte- oder Ruhestand räumen,

c) JcT Witwe eines Pa,tors oJcr Pfarrvikars, wenn sie innerhalb
1·<m zwölf Monaten nach dem Tode ihres im Amt vcrstorbc·
nen Ehemannes die bisherige Dienstwohnung räumt

Das .\/ordelbische Kirchenamt kann bei Vorliegen besonderer 
Gründe rnn den in Buchstaben d) und e) genannten Fristen 
abweichen. 

2. Um7ugskostcnbcihilk kann bis 7Ur l liihc dtT Limzugskostcm er
gütung gewährt werden.

a) \'ikaren, Pfarrvikaranwärtern, Hilfsgeistlichen und Pastoren
mit Dienstauftrag,

b) Pastoren und Pfarnikarcn, die, ohne die Stelle zu wechseln.
du., vom Nordelhisc·lwn Kirchenamt gebilligten Grümkn
unuiehc11 oder vuruhc-rgchcnd ihre Dic·mtwohnung rüumcn
müssen,

c) Pastoren und Pfarffikaren, die ihre Stelle aufgrund eines
.-\mtszuchtverfahrcns 1·erlieren.

3. Smit·it in dt'l1 �� 9, 12. 1.3 und 14 des m:KG aufVerschriftcn dc•s
� 2 \h"itzc I his 'i Bl'l((; Bezug gt·nomm,·11 wird. treten an di,,
Stclil' dn Vorschriltcn cks � 2 die jn1cils entsprechenden
Vorschriften nach Nr. 1 und 2.

(2) Der Bereich der ,.:\'ordschleswigschen Gemeinde" gilt bei der
Anwendung des BUKG nicht als Ausland. 

(3) ßc,j der ;\nwcndung der Trennungsgl'ldverordnungcn auf
l'astorrn und Pfarrvikare· "1icl die Voraussetzungen für die „clicmt
lichc Versetzung" im Sinne des§ 1 Abs. J der Trennungsgeldverord
nung in den Fällen des :\bs. 1 Nr. 1 Buchst. a und b erfüllt. Die 
Zahlung des Trennungsgeldes erfolgt aus Tllitteln des Anstellungs
trägers 

(1) s 10 des ßundesumLUgskostcngesetzcs findet keine Anwen
dung. 

(2) s 15 BUKG findet nebst dazu erlassener Verordnungen auf
Vikare und Pfarrvikaranwärter keine Anwendung. 

Die \ crordnung tritt mit Wirkung vom l 7 1978 in Kraft. 

l<L.-:\ r t 29'i/78 

Kiel, den 12. September 1978 

Die Kirchenleitung 

Dr Fr. Hübner 

Rechtsverordnung über die Ausbildung der Kirchenbeamten des 
gehobenen allgemeinen kirchlichen Verwaltungsdienstes vom 

10. März 1987

Die Kirchenleitung hat aufgrund von § 4 des Kirchengesetzes zur 
Ergänzung des Kirchenbeamtengesetzes der Vereinigten Ev.-Luth. 
Kirche Deutschlands (KBErgG) vom 24. Januar 1982 (GVOBL 
S. 31) in Verbindung mit § 1 des Kirchengesetzes über die Ausbil
dung der Anwärter für die Laufbahn des gehobenen Verwaltungs
dienstes und der Verwaltungsangestellten in der Nordelbischen
Kirche (Verwaltungsbildungsgesetz) vom 28. Mai 1978 (GVOBL
S. 202) folgende Rechtsverordnung erlassen:

§ 1
Geltungsbereich 

Diese Rcchtm:rordnung gilt für dk Ausbildung der .\nwärter für 
dil' Lautbahn dl's gehobenen allgemeinen kirchlichen \'crwaltungs
clienstes (Kirchcninspektoranw,irtcr) in allen kirch liehen Körper
schaften. 

§ 2
Aushildungsziel 

Die Aushilclung soll dem Kirchcnheamtcn die Fachkenntnisse, 
Fähigkcilrn und Methoden 1-ermittcln, die ihn zur Lrfüllung der 
Aufgaben in der Laufbahn des gehobenen allgemeinen kirchlichen 
Verwaltungsdienstes befähigen. 

Zugleich dient die Ausbildung einer Persönlichkeitsbildung, die 
dtn Beamten auf seine Verantwonung als Mitarbeiter im Dienst der 
Kirche vorhcrcitl'L 

§ 3
Ausbildungsorgane 

(l) Ausbildungsbehörde ist das "lordelbische Kirchenamt.

(2) Die :'\usbildungsbehürcle hat den urdnung,gcmiilsen Ablauf
der hcrufspr;1kt1schcn und faclllhrnrclischcn Auobildung zu ühcr
wacbcn und sicherzustellen. 

(3) Ausbildende Stelle ist die jeweilige Einstellungskörperschaft

(4) Die ausbildende Stelle bringt die durch die Ausbildung
entstehenden Kosten auf. 

§-l 

Einstellungsvoraussetzungen 

(1) Die Bewerber für die Laufbahn des gehobenen allgemeinen
kirchlichen \'erwaltungsdienstes müssen die gesetzlichen Vorschrif
ten für die Frnennung zum Beamten erfüllen und mindestens die 
Pachhochschulreife besitLcn mkr L'inc andere glciclrnertigc Vorbil, 
dung nachweisen. 

(2) Die weiteren für die Bewerbung und Einstellung in den
Vorbereitungsdienst maßgebenden Vorschriften erlä/st die Ausbil
dungsbehörde (s 3 Abs. 1). 

' -
s .) 

Dauer des Vorbereitungsdienstes 

(1) Der Vorbereitungsdienst dauert drei Jahre.

(2) Im Einvernehmen mit der Ausbildungsbehörde ist eine Ab
kürzung um ein halbes oder ein ganzes Jahr möglich. wenn auf
grund der\ mbildung und übcrdurchsclrnittlicher Leistungen in der 
Ausbildung die Erreichung des Ausbildungszieles in der gekürzten 
Zeit zu erwarten ist 

§ 6
Ablauf des Vorbereitungsdienstes 

Die sachliche und zeitliche Gliederung der berufspraktischen 
und fachtheoretischen Ausbildung ergibt sich aus dem Ausbil
dungsrahmenplan (Mindestanforderungen), der Bestandteil dieser 
Rechtsverordnung ist (Anlage 1). Die theoretische Fachausbildung 
(1. und 2. Aufbauseminar) ist im Zusammenwirken mit geeigneten 
staatlichen Bildungseinrichtungen außerhalb der Ausbildungsstätte 
durchzuführen. 

Eine vom Ausbildungsrahmenplan abweichende sachliche und 
zeitliche Gliederung des Ausbildungsinhalts ist zulässig, soweit 
verwaltungspraktische Besonderheiten die Abweichung erfordern. 
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Anlage zu§ 6 

.\usbildungs 
abschnitt 

I. 

I. 

Ausbildungs
stationen 

11. 
Allgemeine 
Verwaltung 

1.2. 
C:bc rbetricb I i ehe 
Ausbildungs
maßnahme 

GVOBI. 1987 

� -� I 

Inkrafttreten 

Dic·sc Hech1svcrordnung tritt am Tage n,1,·h ihrer \"erkündung in 
Kraft 

Tgb.:'-lr.: 221187 

Kiel. den 26. Miirz 1 Q87 

Die Kirchenleitung 

Dr. Wilckcns 
BisL·lwf 

Ausbildungsrahmen plan , f\l indcstanforckrungcn) 
für die berufspraktische und fachtheorctische Ausbildung 
nach § 6 der Rechtsverordnung über die Ausbildung der 

Kirchcnbcamkn des gehobenen ctllgcmcinrn Verwaltungsdienstes 
\'Om 10. :\larz 1987 

.\ushildungsin halte 

Der Anwiirter sull: 
- über die rechtliche Stellung der NEK Kenntnisse be

sitzen und die Funktion der Organe der NEK \ustehen

die rechtliche Bedeutung und den !11halt des Staats
kirchenvertrages erklären können

- die vcrfossungsrcchtlichcn Grundlagen für die Körper
schalten und für die Einrichtungen der Nordclbischcn
Kirche beherrschen und anwenden können

die Kompetenzen der kirchenlcitcndcn und \'Crwaltunizs
lcilcnclen Organe unterscheiden kiinnrn

- den organisatorischen Aufbau und clen Geschäftsablauf
der kirchlichen \'erwaltung verstehen und beschreiben
können

- den Stellenplan kennen und die Voraussetzungen für den
richtigen Personaleinsatz 1·erstehen

- den amtlichen Schriftvcrkd1r beherrschen und anwcnclrn
können

- die Handhabung der bürotechnischen Hilfsmittel kennen

- über Ccsctz- uml Verordnungsbliittcr. Miltciiungsblättcr.
Rechtsquellensammlungen informiert sein

Einführungsseminar: 
Lehen und Lehre der Kirche 

- Auftrag und Aufgaben der Kirche, der Pastoren und
kirchlicher Mitarbeiter begreifen und erklären können

- Gottesdienst und Amtshandlungen der Kirche

- Ökumenische Zusammenarbeit

1.3. 
Finanzverwaltung 

Der Anwärter soll: 
- die Rechtsgrundlagen des Haushaltswesens der

Nordelbischen Kirche kennen- Haushaltswesen -

- die maßgeblichen Grundzüge des Haushaltswesens
beherrschen:

Begriffsbestimmung, Bedeutung, Haushaltssystematik,
Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplans. Haus
haltsgrundsätze, Abläufe der Aufstellung des Entwurfs,
Beratung, Beschluß und Vollzug des Haushalts be
herrschen. die Rechtswirkungen des beschlossenen
Haushalts und der Vermerke erklären können

- Ziele der Finanzplanung kennen und verstehen

- Ziele der Haushalts- und Finanzstatistik kennen

Nr. 8 

Ausbildungs
dauer in 
Monaten 

3 

0.5 

3 
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Ausbildungs
abschnitt 

I. 

L 

L 

Ausbildungs
stationen 

1.4. 
Überbetricbliche 
Ausbildungs
maßnahme 

1.5. 
Personal
verwaltung 

1.5.1. 
Beamten- und 
Laufbahnrecht 
einschl. 
Versorgung 

1.5. 
Personal
verwaltung 

1.5.2. 
Arbeits- und 
Tarifrecht 

GVOBI. 1987 

Ausbildungsinhalte 

1. Aufbauseminar einschließlich Zwischenprüfung
(Fachgebiete lt Unterrichtsplan)

Der Anwärter soll: 
- die Grundbegriffe des Beamtenrechts beherrschen

und sie für Fallösungen nutzbar machen können

- Arten und Bedeutung der Beamtenvcrhültnisse kennen
und bei der Lösung von Aufgaben anwenden

- Begriff und Rechtsnatur der Ernennung erläutern
können

- Bedeutung der Ernennungsfälle für die Rechtsstellung
des Beamten beurteilen können

- rechtliche Maßnahmen zur Aufgabenänderung des Beamten
unterscheiden können:
Versetzung, Abordnung. Umsetzung

- ßeendigungsfälle beurteilen und sachgerecht lösen 1-;önnen

- das System und die Arten der Versorgung erklären und
berechnen können

- beamtenrechtliche Angelegenheiten bearbeiten künncn:
Einstellung, Beförderung, Ruhestand, Dienstzeit
berechnung. Urlaub, Abordnung. Versetzung, Umsetzung

Der Anwärter soll: 
- die Grundbegriffe und Grundzüge des Individual

arbeitsrechts beherrschen und bei der Lösung
von Fällen nutzbar machen können

- die Bedeutung des Tarifrechts darlegen und die
verschiedenen Tarifverträge unterscheiden können

- die Grundzüge des K.·\T/KArbT und der Tarifverträge
des öffentlichen Dienstes BA]� MTL II beherrschen
und vergleichen können

- wichtige Bestimmungen des Lohnsteuerrechts, des
Sozialversicherungsrechts und der zusätzlichen
Altersversorgung kennen

- die verschiedenen Möglichkeiten der Bcgrlindung und
Beendigung von Arbeitsverhältnissen beherrschen

- das Gelernte auf Sachverhalte anwenden können

- über die Arbeitnehmerschutzrechte MAVG und Arbeits-
gerichtsbarkeit informiert sein

- tarif- und arbeitsrechtliche Angelegenheiten bearbeiten
können:
Einstellung, Eingruppierung, Höhergruppierung,
Entlassung, Berechnung der Beschäftigungs- und
Dienstzeit, Versetzung

- die Festsetzung und Abrechnung von Bezügen bearbeiten
können (Dienstbezüge, Versorgungsbezüge, Vergütung,
Löhne)
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Ausbildungs
abschnitt 

11. 

II. 

Ausbildungs
stationen 

1.5. 
Personal
verwaltung 

1.5.3. 
Dirnstrecht der 
Pastoren 

2.1. 
Finanzverwaltung 

2.1.1 
Steuerwesen 
einschl. 
Miigliedschafts
rccht und des 
Meldewesens 

2.2. 
Überbetriebliche 
Ausbildungs
maßnahme 

GVOBI. 1987 

Ausbildungsinhalte 

Der Anwärter soll: 
Kenntnisse besitzen über die Besonderheit des 
kirchlichen Dienstrechts 
(GG, Staatskirchenvertrag, VELKD und Bundesrecht) 

- die Struktur der Ausbildung der Pastoren kennen
( 1. Theo!. Prüfung, Vorbereitungsdienst.
2. Theo!. Prüfung)

- über die Rechtsgrundlagen der Pastorcnausbilclung
informiert sein

- Kenntnisse über die kirchliche und staatliche
Studienförderung besitzen

über die Errichtung von Stellen informiert sein
(Pfarrstellengesetz)

- die Berufung und Wahl auf errichtete Stellen unter
scheiden und erläuwrn können

- die wichtigsten Regelungen des Pfarrergesetzes und
Anwendungsgesetzes kennen
(Ordination, Berufung, Dienst- und Treueverhältnis)

- die Vorschriften des Dienstwohnungsrechts kennen
und anwenden können

Der Anwärter soll: 
lJas Finanzgesetz kennen 

- Begriff und Abgrenzung der öffentlichen Abgaben
erklären können

- über die funktionellen Zuständigkeiten der staat
lichen und kommunalen Finanzbehörden informiert
sein und begründen können

die verfassungsrechtlichen und landesrcchtlichcn
Grundlagen zur Kirchensteuererhebung kennen und
erklären

- über Begriff und Inhalt der Kirchensteuerpflicht
informiert sein und das Kirchenmitgliedschafts
recht kennen

- Begriff und Arten der Kirchensteuer beherrschen

- Erhebungsmerkmale und Besteuerungsgrundlagen beherrschen

die Rechtsgrundlagen und die Veranlagung der Lohn
und Einkommensteuer kennen und beherrschen

- Widersprüche bearbeiten können
(Stundung, Ermäßigung, Erlaß)

- die Kirchenbuchordnung mit entsprechender Verbindung

Nr. 8 

Ausbildungs
dauer in 
Monatt:11 

3 

zum kirchlichen Meldewesengesetz und dem kirchlichen Datenschutzgesetz kennen

- über die praktische Anwendung des kirchlichen Melde
wesens per EDV und automatisierte Kirchenbuchführung
informiert sein

2. Aufbausseminar einschließlich Zwischenprüfung
(Fachgebiete lt. Unterrichtsplan)

5 
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Ausbildungs
abschnitt 

II. 

III 

Jil. 

Ausbildungs
stationen 

2.3, 
Grundstücks-, 
Bau- und 
Friedhofswesen 

3.1. 
Uberbetriebliche 
Ausbildungs
maßnahme 

3.2, 
Kassen- und 
Rechnungswesen 
einschl. 
Datenverarbeitung 

3.2.1. 
Kassen- und 
Rechnungswesen 

3.2.1, 
Kassen- und 
Rechnungswesen 

GVOBI. 1987 

Ausbildungsinhalte 

Der Anwärter soll: 
- ühn die geschichtliche Entwicklung und die Funktion
des ldrchl. Grundeigentums informiert sein

- die Begriffe und Rechtsgrundlagen des Grundstücks
wesens kennen

- die verschiedenen Nutzungsrechte, Vorkaufsrechte und
Vcnvertungsrl'chte ühnschaucn können
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Ausbildungs
dauer in 
l\lonatcn 

3 

- die Abwicklung des Erwerbs und der Veräußerung eines kirchlichen Grundstücks
entwerfen können

- die Verwaltung c.ks kirchlichen Grundeigentums kennen

- die Entwicklung des Baurechts kennen

- die Rechtsgrundlagen der staatlichen Bauleitplanung
kennen

- die verschiedenen Planungsebenen, das kirchliche Bau
genehmigungsverfahren und die kirchliche Beratungspflicht
in ßausachcn verstehc·n und erklären

- die Vorschriften zur Vergabe \'On Aufträgen nach
VOB und VOL kennen und anwenden

- clil' rechtlichen Grundlagen für den Denkmalschutz
kennen und erklären

- Kenntnisse über die Bauwesenversicherung besitzen und
anwenden können

- über die geschichtliche Entwicklung der kirchlichen
und kommunalen Friedhöfe informiert sein

- die' rechtlichen Grundlagen für die Anlegung,
Erweiterung und Bewirtschaftung eines Friedhofs
kennen

Praktikum im Bereich der 
Dienste und Werke, Rechnungsprüfungsamt 
der Landes-, Kreis- und Kommunalverwaltung 

4 

Der Anwärter soll: 2 
- die Rechtsgrundlagen des kirchlichen Kassen und

Rechnungswesen kennen

- Aufbau und Arten der Kassen begreifen

- die Bedeutung der Kassen- und Buchungsanordnungen
kennen (Inhalt und Art)

- die Geldverwaltung und die kameralistische
Buchführung beherrschen

- Begriff und Arten der Belege kennen

- Aufgabe der Kasse bei der Rechnungslegung kennen

- den kassenmäßigen Abschluß mit Überschuß- und Fehl
betragsabwicklung beherrschen

- Inhalt und Unterschied der Kassenprüfung und der
Jahresrechnungsprüfung darlegen können

- das Rechtsinstitut der Entlastung erklären können
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Ausbildungs
abschnitt 

Ausbildungs
stationen 

3.2.2. 

Datenverarbeitung 

3.3. 
Rechtsdezernat, 
Allgenwine 
Verwaltung 

1. Aufbauseminar

GVOBI. 1987 

Ausbildungsinhalte 

Praktikum beim RNB 

Der Anwärter soll: 
- die Rechtsformen des Verwaltungshandelns kennen

(Verordnung, Satzung, Vertrag, insb. Verwaltungsakt)

- Bedeutung und Arten der \'erwaltungsakte

erläutern können

- Möglichkeiten des Rechtsschutzes (kirchl. Rechtsbehelfe)
gegen Verwaltungsakte verstehen

- gutachtlich die Erfolgsaussichten von Beschwerde,
Widerspruch und Klage bewerten können

- die Zuständigkeiten des Kirchengerichts kennen und
erklären können

- an der Vorbereitung von Entscheidungen mitwirken, sie
rechtlich begründen und ihre Auswirkungen einschätzen
sowie Vorschläge zur Durchführung unterbreiten können

- zu Verhandlungem, Besprechnungen, Ortsbesichtigungen
und Sitzungen von Beschlufsgrcmien und Ausschüssen
hinzugezogen werden

2. Aulbauseminar

Nr. 8 

Ausbildungs
dauer in 
:Vfonaten 
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- während des Ausbildungsabschnittes I - - während des Ausbildungsabschnittes II 

Fachgebiet 

Staatsrecht 

Kommunalrecht 

Leben und Lehre Jer Kirche 

Verwaltungsrecht 

Kirchliches Verfassungs- und Verwaltungsrecht 

Personenstands- und Meldewesen 

Rechtskunde 

\'ern:altungstechnik 
Organisationslehre 
Einführung in die Datenverarbeitung 

Kirchliches Haushalts-
und Kassenwesen 

Methodik der Rechtsanwendung/geistige Arbeit 

Dienst- und Mietwohnungsrecht 

Verfügungsstunden 

Dauer 

22 Stunden 

14 Stunden 

20 Stunden 

28 Stunden 

28 Stunden 

18 Stunden 

18 Stunden 

32 Stunden 
14 Stunden 

17 Stunden 
13 Stunden 

10 Stunden 

8 Stunden 

2 Stunden 

Fachgebiet 

Staatsrecht.1Kommunalrecht 

Staatskirchenrccht!Kirch lichcs 
Verfa:,�ungs- und Verwaltungsrecht 

Staatliches Verwaltungsrecht 

Leben und Lehre der Kirche 

Rechtskunde 

Bau- und Grundstücksrecht. 
Versicherungswesen im Baubereich 

Friedhofswesen und öffentl. Abgaben 

Sozialhilfe 

Kirchl. und öffentliches Dienst- und Arbeits
recht. Tarifrecht, Pfarrerrecht, MAVG 

Beamten- und Besoldungsrecht 

Kirchl. und staatl. Haushalts-, Kassen- und 
Rechnungswesen einschliefs!ich 

Finanzplanung 

Kostenrechnung (Gebührenhaushalte) 

Wirtschaftslehre 

Kirchl. Finanz- und Abgabenwesen einschl. 
Mitgliedschaftsrecht/Kirchensteuerrecht 

Organisationslehre und Datenverarbeitung 

Mitarbeiterführung 

Methodik der geistigen Arbeit 

Politische Bildung/Exkursionen 

Klausuren Dauer 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

30 Stunden 

45 Stunden 

50 Stunden 

30 Stunden 

50 Stunden 

30 Stumkn 

18 Stunden 

20 Stunden 

70 Stunden 

20 Stunden 

60 Stunden 

20 Stunden 

30 Stunden 

40 Stunden 

40 Stunden 

10 Stunden 

20 Stunden 

20 Stunden 
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Bekanntmachungen 

Satzung 
über die Finann-erteilung im Kirchenkreis 

Alt-Hamburg (Finanzsatzung) vom 13. Dezember 1986 

Kiel. den 26. März 1987 

Die Kirchenkreissynode de, Kirchenkreises . .\lt-Hamburg hat am 
1.1. De1cmher 198fi die n:1chstchendc Neufossung der Satzung Lihcr 
die l-'ina111verteilung im l,irchcnkrcis Alt-lldmhurg besd1lu,se11. 
Die :\cufossung wird hiermit veröffentlicht. 

Norclelbisches Kirchenamt 

Dr. Blaschke 

Az 8.irn1 Alt-flamhurg - Y!-l 1/H 2 

Satzung 
über die Finanzverteilung im Kirchenkreis 

Alt-Hamburg (Finarusatzung) vom 13. Dezember 1986 

Abschnitt A 
Einleitung 

§ 1

Der l(irLhcnkrcis Alt Hamburg erliült nach \lal.1gabe des Fin:rn1-
geset1L·, dn Nordclbischc11 Evangelisch-Lutherischen Kirche und 
der Vereinbarung über die innerhamburgische Finanzverteilung zur 
Deckung des Bedarfs seiner Kirchengemeinden und zur Deckung 
seines eigenen Bedarfs Zuweisungen aus dem Kirchensteuerauf
kommen (Schlüsselzll\,·eisungen). 

. \bschnitt K 
FinanzbL'darf des Kirchl'nkrci,cs 

§ 2

Zur Deckung seines eigenen Bedarfs erhalt der Kirchenkreis 
einen PnlZClllantL·il aus den Schlüssclzuwci,ungc·n. Der 1\ntcil 11inl 
durch Haushalt,hcschlu1' dn Kirchenkrl'i"\ trndc (,\rt. -,o .\h,. I 
ßuchst cJ der Verfassung) kstgl'setzt. 

Dem Bedarf des Kirchenkreises sind zuzurechnen: 

a) Dicmtbczüge der l'asturl'n und Pastc,rinm·n in den KirclwngL'
nll'imk11 uncl übcrgct11l·indlichc11 Dicnstc-11 cks Kin:hcnkrL·i,l's

b) Beiträge zur Sicherung der Versorgung der Pastorinnen, Pasto
ren, Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen.

Abschnitt C 
Finanzbedarf der Kirchengemeinden 

§ 4

(1) Die Kirchengemeinden erhalten zur Deckung ihres Finanz
bedarfs 

a) eine Grundzuweisung
b) eine Ergänzungszuweisung
c) eine Zuweisung für die Bauinstandhaltung der Kirche

(2) Darüber hinaus können dit Kirchengemeinden

a) Zuweisungen für Kindertagesstätten
b) Besondere Ergänzungszuweisungen

c) Zuwcisunic;c'n für gröEcrc ßa\11 orhabcn
d) So11clern11H·isu11gen in I larkfallcn

erhalten. 

§ 5

( 1) Die Grundwwcisung 11ird für jede Kirchengemeinde in
einheitliclwr I löhe durch HaushaltsbcschluE Ion der Kirchen
krcissynod L' lcstgl'sctzt. 

(2) Kirchengemeinden mit 1,·cniger als 1.000 Gemeindegliedern
können eine geringere Grundzuweisung erhalten. 

( 1) Die Frgiit1Lungszuweisu11" ngibt sich dur,·h �lultiplikation
der tür die Kirchengemeinde gültigen Ml'lszuhl mit einem durch 
Haushaltsbeschluß von der Kirchenkreissynode für das Haushalts
jahr festgesetzten Schlüsselbetrag. 

(2) Die \leßzahl ist die um die Hälfte der Zahl der nichtevangeli
schcn F.imrnhncr der Kirchengc:nwinde erbiihte Z,1hl der Gemein
deglieder nach dem Stand vo1n 1 Januar des \orj:ilHl'S. Die Meß
zahl wird nirn Kirchcnkrcisvorstand festgestellt und bekanntgege
ben. Maßgebend für die Zumveisung ist diese Feststellung. 

' -
s / 

(1) Die Zm1 eisung für die Bauinstandhaltung dn Kirche ergibt
sich aus ein Multiplikation cit's Gebüuddeuerb,senwertcs der 
Kirche mit L'itic·rn von der Kirchcnkreissynotk durch Haushaltsbc
schluß für das Haushaltsjahr festgesetzten Schlüsselbetrag. 

Die Kirchenkreissynode kann einen Mindestbetrag festsetzen. 

(2) Die Zm, eisung ist zweckgebunden. Nicht\-erbrnuchte Mittel
sind auf cids 11,ichslL' Haushaltsiahr zu Libcrtragl't1 . 

(1) Die Zuweisung für Kindertagesstätten erhalten Kirchenge
meinden. die Kindertagesstätten betreiben. Die Zuweisung ist 
zweckgebunden. 

(2) f 111 1( i khc'n k reishaush,1 lt 11 ndrn 8 n oder Sc h l (1ssclzuwl'isun
gc11 (§ 11 fltr clic"SC ZuwcisungL'll bereitgestellt. 

(3) Kirchengemeinden, die ein Kindertagesheim betreiben, er
halten für ihre Kindertagesstdtte eine Zuweisung. die im Einzelfall 
durch den KfrchenkreishaushJ!t festgesetzt wird 

(4) Für Kirchcngemeindrn. die ausschlicfslich Kindergiir1en hc
lrcibL·n. wird ein Pauschc1lrwtrc.1g je gc11ch111igtL·111 !'!atz in clc11 
Eimichttrngrn durch I laushaltsbcschluß ft:stgcscl/t 

(5) Ein Teil der Mittel nach Abs. 2 kann für Sonderzuweisungen
in Härtefällen bestimmt werden. Über diese Sonderzuweisungen 
entscheidet im Einzelfall der Kirchenkreisvorstand. 

§9

(1) Die Hauptkirchen sowie die Jerusalem-Gemeinde, die Kir
chengemeinden St. Anschar und St. Nicolaus sowie die Fluß
schiffergemeinde erhalten besondere Ergänzungszuweisungen zur 
Wahrnehmung ihrer meßzahlunabhängigen besonderen Aufgaben. 
Besondere Ergänzungszuweisungen können auch andere Kirchen
gemeinden erhalten, die besondere Aufgaben wahrnehmen. 

(2) Die Besonderen Ergänzungszuweisungen werden durch den
Haushaltsplan des Kirchenkreises von der Kirchenkreissynode 
unter Berücksichtigung der Aktivitäten und der eigenen Finanz
kraft der Kirchengemeinde festgesetzt. 
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( 1 )  Für größere Bauvorhaben einschl ieG!ich Orgelbauvorhaben, 
d ie  d ie 1--inarwkraft der Kirchc11gcrnci11dc übersteigen . klm ncn 
unter Berucksichligung der Finanz- und Vermögenslage der Kir 
chengemeincle zweckgebundene Zuweisungen gewährt werden. 
Diese werden  im Einzelfa l l  durch den Hausha l tsplan des Kirchen
kreises a l s  I Iochstbdrag 1 011 ckr Kirchcnkn:issynuue fcstgL·,ctzt. 

(2) Die Zuweisungen werden als Prozentanteil des festgeste l lten
\ufwandcs gewäh rt 

( 3 )  N ic lm-erbrauchie M ittel fließen an den Kirchenkreishaus
halt zurück .  

� l l 

i l )  Zum .-\usgleich  von Hartefällen können aut Antrag Sonder-
1uwc isungc11 gcwiih n werden 

(2 ) Der Höchsthdrag der Gesamtsumme d ieser Sond,-rzuwei
sungen (Härtefonds) \\ ird von der Kircl1 enkrcissynode durch Haus
li . 1 i t slwsch l u G  fc,tg, setzt 

13) Über die Sonderzuweisungen im Einzclfai l entschetdet der
Knchenkrci svorstand m it Zustim mung cks Fi nanzausschusses der 
K1 rchc11 k rc· i ss_vnocil 

14) Der Kirchenkreisvorstand kann  d ie  Ge1\ äh rung \'Oll der
Erfü l lung bestimmter Auflagen abhängig machen .  

( 1 )  Der Kirchem orstand beschl ie fst für iedes Haushaltsiahr e i -
11c· 1 r  Hausha l tsplan mi t  Stclknpla11 .  Da Stclknp lan bccbrf der  
Genehmigung durch den K irchenkreisvorstand .  

/2) H amhal tsp lan un d Stel lenplan s ind dem Kirchenkreisamt 
,p,ltcstcns zwei Mu1 1a1c· nach f'L·s rsc1zung der Zm1 cisungcn  durch 
dit· Kirchenkreissynode vorzulegen . 

i 3) D i e  \brcchnung des Haushalts i st dem Kirchenkreisamt b is  
1um 3 1 . i\ ! 11 rz des  Fu lgL· jah rL' S  1 •> r·z1.dcgcn . 

� 1 3 

i l )  l)ic Ste l l en für Kirclicnrnusikcr und  Kirchc 1 1musikcn11nen 
111ussen a ls  :\- ,  B- oder C-Stei len gekennzeichnet werden I Stel l en
prädikat ) .  

1 2 )  Da, Stcllenpracl i lwt wird be i  jedem Frei11 erden ci 1 1 cr Kir
c l ienm usikerstel l e  nach MaEgabe des § 2 des Kirchenmusiker
gt·setzes der NEK neu festgeset1t .  

§ 1 4

( 1 )  Fü r zum Diemt in cint· r  Kircheni!i:meindc ahgeordnctc- Ki r 
c h l·11 bcarnt ; 1111cn . l< i rchc11hcil:ntl' oder . \ngcstc l. l te des l, irchcn 
kreises hat die K i rchengem e inde dem Eirchenkreis die Personal
kosten . e inschl ieß l i ch  Personalnebenkosten .  zu erstatten . 

(2 ! Der Ki rch enkre isvorstand kann für d iese Erstattung Pau
schalbeträge fesbetzen. Er kann aus beson<ll'ren G ründen auf die 
Erstattung ganz oder zum Tei l  verzi chten. 

§ 1 5

( l )  Die  Personalau fwendungen der von den Kirchengemeinden
im Rah men ihrer genehmigten Stel lenpläne beschäft igten Mitarbei 
ter und Mitarbeit erinnen werden vom Kirchenkreis gezah lt. 

(2) Der Kirchenkreis erhebt d i e  erforder l i chen Mitte l  von den
Kirchengemeinden nach Durchsclrnittsbeträgs:n je  besetzter Plan 
stel le und je Berufsgruppe du rch Umlage. D ie  Durchsdm ittsbetriigt' 
werden durch HaushaltsbcschluR !estgeste l ! t .  

(3) fii r die zentrale Zahlung nach .-\bs. 1 bild et der Kirchenkreis
eine besondere Personalkostenrücklage in Höhe von höchstens 8 ° o 
der durchschnittlichen Jahrc,aufwcndungcn Die  Zuführung an dk 
f<ücklage wird bei clcr Fcststi.:ll u ng ckr Durchschnittsbeträge be
rücksichtigt. I st der Höchstbetrag der Rücklage erreicht. so werden 
d i e  nichtwrhrauchten M ittel im zwritnächsten Haushaltsjahr z ur 
lkcluzicrung de r  L m lagen 1 ,_" rwenckt. 

(4) Die Bezüge der Mitarbeiter und _\1itarbeiterinnen in Kinder
ragesstfütcn , Diakonie- und Sozialstationen, Altenheimen und an
deren Einrichtungrn wercil- 1 1  in tats:ich l ichcr I ltihe abgncchnct. 

§ 16

i l )  leck Kirchc· 1 1gcmc imk b i ldet i 1 1 i hrem Cl'idvcrmiigc'n lüick 
lagen nach Maßgabe der  Vorschriften der Nord elbischen Kirche im 
Ki rchengesetz . der  Rechts\erordnung und den \usführuni;sbest im-
1nunge ; 1  w ill fl a11 h li l l;; - ,  Ka"cn- und l{cchnungswcscn "iwic den 
rnrn Kirchenkrcisrnrstand hierzu erlassenen Richtl in i en. 

(2) �olange der \1 indcsthetrag einer Pll 1 ch truckl age n icht er
re ich !  i, 1 .  sind ang,.·messrn,· f-lctriigl aus dc111 ! !aushalt der K ir  
chengemeindc der Ri.ick l agc zuzuführ,•n .  

( 3 )  Die aus den Rücklagen erwachsenen Zinsen s ind a l lgemeines 
lkcku1 1 i.,lll i t lc l  dv, l;c rnc indchau :, lui ts und i 11 der Abn-chnunc: 
auszu\, e1,en . 

� 1 7 

( 1 )  \cräufsert ein e  Kirchengememde einen Vcrmögensgcgen 
stand .  der ganz oder te i lwei se' aus Mitte ln der ehemaligen Hambur
gischcn Limdcskirchc odcr cL:s K i rchl'llkrc· i se:o erworben -.cunk. so 
fäl lt dem Kirchenkreis derjen ige Erliisantei l zu . d er dem Prozent
satz der eingesetzten ]Vl i ttel entspricht. 

(2) Du Kircl 1c 11 k rc isvorst:rn d  kann mit Zus't immung tks Finanz
ausschusses Ausnahmen zulassen. 

Die Anderung der Zweckbestimmung eines gemeindeeigenen 
Gebäudes oder \1 csentli cht·r Gebäudete i le bedarf der Genehmi
�ung du rl'f1 dc1 1  K i 1dwnkre isvo1·stam! 

\bschn itt D 
Sch I u l.lhcstim rn ungcn 

( 1 )  Die K1rchrngemcindcn konn<cn gegen Lntschcidangen de, 
Kirch enkreisrnrswndes mit d er Begnindung Einspruch e in legen . 
da fs s ie gegen d ie  Satzung wrstolsen Dder dafs s ie nachweislich von 
u nr ich tigc·n Vorausset,ungL' i1 au,gl'li�n und die 1',etro lkncn eh
du rch finanzie l l  wesentl ich benach tdligt werden .

(2) Der Einspruch is t  i nnerh alb von zwe i  Monaten nach E ingang
der Entscheidung beim Kirchenkreisvorstancl sch ri ft l i ch e inzulegen 
und zu begründen .  

(3 ) Der  Kirchenkreisvorstand hat  e ine Stel lungnahme des  fi 
nanzausschusses einzuholen und über den Einspruch  innerhalb 
von zwei Monaten zu en tscheiden. Kirchenkrci svorstand und Fi
nanzausschuß sollen bei i h ren Beratungen über den Ein spruch 
Vert reter der  Betroffenen hören .  

(-+ )  Gegen d ie  erneute En tscheidung des Kirchenkrei svorstandes 
i st Beschwerde' bei der Kirchenkreissynode zulä ssig. Diese muß 
spätestens  zwei Monate nach Zustel l ung des E inspruchentsche ides 
dem Präs i d ium vorl iegen, Die Kirchenkreissynode ents,·he i det 
endgült ig .  
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§ 20

(1) Die  Kirchcnkrc iss:;node kann durch Besch l uß  den Kirchen
krcisrnr,wnd crmiich tigrn . fur eine bcgrcnztl' 7c· it clil· Ncuc i 11,tc- l 
l u 11g \ ()]l \i i tarbcitcrn und  \ l iwrbeitc r i 1me11  u 1 1 d  d ie Ncube,et, 1 1 11:-:
freier Ste l l en vun der Genehm igung d es l(i rchenkrcisvurstirndcs
abhängig zu machen .

(2 ) D ie  Kirchenkreissynode kann durch HaushaltsheschluJs für
d ie  Veränderungen der Zum,isungen gegenüber dem Vorjahr prn
zentuak H ilc:hstl)l'tr:igc k,tsctzcn .  

S 2 1  

( ! )  Diese Satzung tritt c.1111 1 .  Januar 1 988 in Kraft.

(2) 'dit dem Inkrafttreten dieser Satzung wird die Satzung über
die Finanffertei lung im Kirchenkrei s A l t - Hamburg vom 5 .4 . 1 978 
i 11 der Lio,ung 1 0111 9 . 1 2 .  l ll !-i:? 1 GVOBI 1 91'3 '.x·itL' "1-9) aufgehoben 

l lamburf'.. den 18 .  Dezember 1 986

Bekanntgabe von Tarifvertriigen des VKDA-NEK 

Wir nach,t.:lienc die fo lgenden z11 1,d,en dem Verband 
kirch! i c:her und d iakonis::htor . .\nstel l ungsträgcr :'\ordclbien (VKD.\
NEK) u1:d den M i tarbeiter-Organ i sat ionen ),":sch lossenen  Tarit\er
träge bekannt und  weisen dabei auf ei le \l!gt'm�invcrb i n d l ichkei t  
h i 1 1  ( !lli"rnn tma,-hung v"1;1 :,;-:_ l\lai l ll80 C\ Oi)i S l MJ 1  

l .  \11ckru t1)-'starifl c-rtr,1).'. \ r  1 1. u rn \1ankl1ctr i i 1 u-trag lür Aus1u
b ikkndc

2. Ändu,mgstarifvertrag :'\ r. 1 zum Tarifve�trn,: zu r Rege lung der
Rechb1 erhältn isse der Schülerinnen!Schüb. d i e  nach ;\JaG
gabt: des Krankenp flegegesetzes oder clcs Hcbammengesetzes
a11s;il'h i l rkt 1cnde11

3. \nJnungslari fl'crtrag \ 1  "1- 1u111 Tar ih r.-r'.rc1:, zur l{q'.c lunµ ,k t
Recl! l s\ erhä ltn issc der LL-rnschwestcrn und L,'rn pflcger

4 . Änderungstari fvertrag '\r. '5 zum Tarifvertrag über die Regelung
der . .\rhei tsbed ingungen der Prakt ikan ten 1 Praktikanti nnen1 für
Sozial - und  ErziehungsbE'rufc u nd  medizini sche Hilfsberule.

Alk T,1r i fvcrtriigc lragLn  da, Datum clcs i () [ d1 rua1· 1 LJK7 und
s ind 111 i 1 \\ irku111,; rn111 1 [a 11uc1 r  1 987 in Kr,l l t  )-'L'sL' lz t  wmcl cn Dn 
Abschlul, trfolgte nach g le i chem Wortlaut mit den i n  den Abdruk
ken genannten Organ i sat ionen. 

Gegerrnand der Ta rifrertrcigc i st in a l len Fäl len e ine pauscha le  
Verkürzung de r  bezahlten .\ushildungs?e i t  i n  Form e ines  fre ien 
Aush1 l cl u ,1gstages je Kak11,lnha lh jahr .  

.'\ z . .  32 1 1  - - D I I  

1'>;onklbisches Kirchcn2rn1 

Im Au ftrage 

G ro h m a n n  

Anderungstari fvertrag Nr. l 
vom 1 0. Februar 1987 

zum Manteltarifvertrag fiir Auszubildende 

Zwischen 

dem \'e rhanci kird1 i icher und diakun i , cher 
Anste l l u r.gstriiger !'.: ll rcklbien 1VK iJ, \-N l:.K) 

vntreten durch den µcschäft s fii h rc ndcn Vors tand 

- einerseits -

und

der  Gewerk,chatt Öffentl iche Dienste, Transport und \erkehr 
Bezirksvern alt ungen l-larnhurg u11CI '\iordwcst 

der Dcutschl'll .\ngL·stc l l ll'n Cc\1 ,· rkschaft 
La11desvcrbündl' llarnburg und Schle,wig-Holstein 

dem Verband Kirchlicher Mitarbei ter Nordelbicn 
der Gewerkschaft Gartenbau . Land - und Forstwirtschaft 
Umdesbezirk :\°orclmark 

- andererseits -

wird au f der C rund lage der T,, rill crträgc vom 5 '\"1·c•mlwr 1 979 
folgendes 1·ercinbart :  

� 1 

In den :\lanteltarifvertrag für . .\uszubi ld endc vom 1 .  Jun i  1 983 
wird der ii d'..'.L'i1Lk � 7 a cingcliigt 

Kuoung der Ausbi ld ungszeit durch freie Tage 

( 1) Der Auszub i l den de wird in jedem Kalenderhalbjahr an einem
Ausbil dungsta� un ter fortzah luni! der Bezüge, d ie er erhalten hätte ,  
wenn er a l ,  .\11,zuh i ldcndcr Ut i� .c:c·wcscn wiirc 1. ,  > 11 dn :\ushi l  
du 1 1g  frc ig, Sl i l lt Der 11euci 11gcs1,· l l tL· :\uszuh i l dcmk nwi rbt  den 
Anspruch au! 1 rc istdlung erstm,1 1 s .  wen n das -\usbi ldungsvcr
bä ltnis fünf \1 onate u nunterbrrxhcn bcstandE'n hat. Die Dauer der 
Freistellung beträgt höchstens ein Ft..inftl'l der für den _.\uszubilden
den geltenden du rchschn ittl i chen 11 öchl'nt l ichen Ausbi ldungszeit. 

(2) Die f'rl, ; Sll'l l ung  von ck·r . \u,h i ldung soll g1w1clsatL l i ch n ich t
unrn i [ t l'lh;u 1.·11;- : ,dn nach dL'lll I r lrn lungsur!auh crlu lgL' I I .  

( 3 )  Wi rd d e r  .\uszubil d endc  a n  dun für die Frcistel lung vorgese
henen Tag aus dienst lichen brn betri eb l ichen Gründen zur Ausbi l 
dung herangezogen .  ist d ie Freistellung innerha lb  desse lben Kalen
dcrhalb jahreS nachzuholen. Ist d ies aus dienstl ichen bzw. betri eb 
l i chl'n Griin ckn n ich t  111 i ig l ic 11 .  " t  d ie  Freiste l l u11 g  i rrnerha lh  der  
ersten Zlll: i  \ l"niil l' d es fo lgeml l'll l,.ct lrndcrha l bjah rcs 1 , dci ,Luhoic:1 

Eine Nachholung in anderen fällen ist n icht zulässig. 

(4) Der Anspruch auf Freisteilung kann n icht abgegolten werden ,.

' ) N ~ 
lnkrc1lt trc'tcn

Die:,u T1.1ritl ertrag t r itt d lll ! l ,1 11uar 1 91-\7 in Kraft 

,/\ndcrungstarifvertrag Nr. 1 
vom 1 0, Februar 1987 

zum Tarif\ertrng zur Regelung der Rechtsverhältnisse 
der Schülerinnen/Schüler, die nach Maßgabe 

des Krankenpflegegesetzes 
oder des Hebammengesetzes 

ausgebi ldet werden 

Zwischen 

dem \'crhancl kircl i l icher li nd  d iakonischer 
:\n ,te l l uqzsträger Nnrdelb i cn  (VKDA-NEK) 

ve rtreten durch d(']1 gesd1 iiftsführenden Vorstand 

- einerseits -

und 

d er Gewerkschaft ÖJfen t\ ichc Dienste, Transport und Verkehr 
Bezirbwrwaltungcn Hamburg und '.\l ordwest 

der Dcu t&chen An gestel l ten G ewerksC'li aft 
Land<:swrbände Hamburg und  Sch leswig-Holstein 

dt'm Verhand Kirchl icher Mitarbe i ter Nrrdelb ien 
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der Gewerkschaft Gartenbau. Land- und Forsh\·inschaft 
Landesbezirk Nordmark 

- andererseits -

wird auf der Grundlage der Tarifverträge vom 5. November 1979 
folgendes vereinbart: 

§ 1
Anderung des Tarifvertrages 

In den Tarifvert1:1g 1.ur Hegelung der Recht,1crhiilt11iss1· der 
Schülerinnen/SchLi !er, die nach Maßgabe des Kranken pflegege
setzes oder des Hcbammengesetzes ausgebildet werden. vom 
17. März 198fi wird folgender § 8 a eingefügt:

,.§ 8 a 
Kürzung der Ausbildungszeit durch freie Tage 

(1) Die Schülerin/Der Schüler wird in jedem Kalenderhalbjahr
an ei11en1 Ausbildungstag unter Fortzahlung der Ausbildungsvergli
tung (§ 10) von der .-\usbildung freigestellt. 

Die neueingestellte Schülerin/Der neueingcstellte Schüler er
wirbt den Anspruch auf Freistellung erstmals. wenn das .'\usbil
dungsverhältnis fünf Monat< .. · ununterbrochen bc,tandcn hat. Die 
Dauer der Freistellung betnlgt höchstens ein hinftel der für die 
Schülerin/den Schüler geltenden durchschnittlichen wöchent
lichen Arbeitszeit. 

(2) Die Freistellung von der Ausbildung soll grundsätzlich nicht
unmittelbar vor oder nach dem Erholungsurlaub erfolgen. 

(3) Wird die Schülerin/der SchLiler an dem für die Freistellung
vorgesehenen Tag aus dienstlichen bzw. betrieblichen Gründen zur 
Ausbildung herangezogen, ist die Freistellung innerhalb desselben 
Kalenderhalbjahre, nachzuholen. Ist dies aus dienstlichen bzw. 
betrieblichen GrüJ1Llcn nicht möglich, ist die Freistellung innerhalb 
der ersten zwei Monate des folgenden Kalenderhalbjahres nach
zuholen. 

Eine Nachholung in anderen Fällen ist nicht zulässig. 

(4) Der Anspruch auf Freistellung kann nicht abgegolten werden."

§ 2
I nkrafttrelcn 

Dieser Taril'vcr1ra,! tritt am 1. Januar 1987 in Kraft. 

Anderungstarifvertrag Nr. 4 
vom 10. fobruar 1987 

zum Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse 
der Lernschwestern und Lernpfleger 

Zwischen 

dem Verband kirchlicher und diakonischer 
.-\nstcllungsträgcr Nordelbicn (\iKDA-'.\'EKJ 

1 t'ftreten durch den geschäftsführenden Vorstand 

Ulld 

- cinerscit s -

der Gewerkschaft Öf
f

entliche Dienste. Tramport und Verkehr 
Bezirksverwaltungen Hamburg und Nordwest 

der Deutschen \ngestclltcn Gewerkschaft 
Landesverbände Hamburg und Schleswig-Holstein 

dem Verband Kirchlicher Mitarbeiter Nordelbien 

der Gewerkschaft Gartenbau. Land- und Forstwirtschaft 
Landesbezirk Nordmark 

- andererseits -

wird auf der Grundlage der Tarifverträge vorn 5. November 1979 
fulgendcs vereinbart: 

§ 1
.Ä.nderung des Tarifvertrages 

ln den Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der 
Lernschwestern und Lernpfleger vom 1. Dezember 1982, zuletzt 
geändert durch den Änderungstarifvertrag '\r. 3 vorn 17. März 
1986, wird der folgende � 3 a eingefügt: 

,,§ 3 a 
Kürzung der Ausbildungszeit durch freie Tage 

( 1) Die Schülerin/Der Schüler wird in jedem Kalenderhalbjahr
an einem Ausbildungstag unter Fortzahlung des Ausbildungsgeldes 
(§-!-)von der Ausbildung freigestellt. Die neueingestellte Schülerin/
Der neueingestcllte Schüler erwirbt den Anspruch auf Freistellung
erstmals. wenn das Ausbildungsverhältnis fünf Monate ununterbro
chen bestanden hat. Die Dauer der Freistellung beträgt höchstens
ein Fünftel der ILir die S,·hülerin/den Schiikr gcltcmll'll durch
schnittlichen wcichentlichen Ausbildungszeit.

(2) Die Freistellung von der Ausbildung soll grundsätzlich nicht
unmittelbar vor utkr nach dem Erholungsurl:Lub erfolgl'IL 

(3) Wird die Schülerin/der Schüler an dem für die Freistellung
vorgesehenen Tag aus dienstlichen bzw. betrieblichen Gründen zur 
Ausbildung herangezogen. ist die Freistellung innerhalb desselben 
Kalenderhalbjahres nachzuholen. Ist dies aus dienstlichen bzw. 
betrieblichen Gründen nicht möglich. ist die Freistellung innerhalb 
der ersten zwei Monate des folgenden Kalenderhalbjahres nach
zuholen. 

Eine Nachholung in anderen Fällen ist nicht zulässig. 

(4) Der i\11spruclt auf Frl'istellung kann nicht abgcgoltc·11 werden."

§ 2
Inkrafttreten 

Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Januar 1987 in Kraft. 

Änderungstarifvertrag Nr. 5 
vom 10. Februar 1987 

zum Tarifvertrag über die Regelung der Arbeitsbedingungen 
der Praktikanten (Praktikantinnen) 

für Sozial- und Erziehungsberufe 
und medizinische Hilfsberufe 

Zwischen 

dem Verband kirchlicher und diakonischer 

Ansteliungs!riigcr Nordl'lbicn (VKDA-NEK) 

vertreten durch den geschäftsführenden Vorstand 

und 

- einerseits -

der c; rn 1·rkschaft Öffentli, ;1e Dic,1 ,1 c'. Transport und Verkehr 
Bezirks\-crwaltungen Hamhurg und '.'Jordwest 

der Deutschen Angestellten Gewerkschaft 
Landesverbände Hamburg und Schleswig-Hubtein 

dem Verband Kirchlicher Mitarbeiter Nordclbie11 

der Gewerkschaft Gartenbau. Land- und Forstwirtschaft 
Landesbezirk Nordmark 

- andererseits -

wird :lllf der Grundlage der Tarifwnrägc vom 5. November J g7,1 
folgendes vereinbart: 



Nr. 8 

§ 1
Änderung des Tarifvertrages 

In den larifvntrag über diL' RL·gclung dn \rbcitsbedingungc11 
der l'raktikanten /Praktibntirrnen) für Sozial- und l•:rziehung,lw
rufc und medizinische llilfsberufc vom 17 !\lai 1982, zulct1t 
geändert durch den Änderungstarifvertrag '.\r. 4 vom 17. ?-.lärz 
1986. \\ird der folgende § 2 a eingefügt: 

.§ 2 a 
ArhL·itszcit1wk(irzung durch irL·ic Tage 

( 1) Der Praktikant/Die Praktikantin wird in Jedem Kalenderjahr
an einem Arbeitstag unter Fortzahlung des Entgelts und des Verhei
ratetenzuschlags (§ 1) von der Arbeit freigestellt. 

Der neueingestellte Praktikant/Die neueingestellte Praktikantin 
erwirbt dm Anspruch auf Fn·istcllung crstrnab. wenn das Prakti
kantl'm nhiiltnis fünf l\lonarL· ununtcrbrochl'tl bestanden hat. Die 
Dauer der Freistellung betragt höchstens l'in Fünftel der für die 
Praktikanten geltenden durchschnittlichen\\ öchentlichen Arbeits
zeit. 

(2) Die Freistellung von der Arbeit soll grundsätzlich nicht
unrnittclhar vor oder nach ckm Erholungsurlaub erfolgrn. 

(3) \\ ird dt.'r Praktikant cliL' Praktikantin an dem für die Frci,kl
lung Yorgesehcncn Tag aus dienstlichen brn. betrieblichen Grün
den zur . .\rbeit herangezogen. ist die Freistellung innerhalb dessel
ben Kalenderhalbjahres nachzuholen. Ist dies aus dienstlichen 
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bzw. betrieblichen Gründen nicht möglich, ist die Freistellung 
innerhalb der ersten zwei Monate des folgenden Kalenderhalb
jahres nachzuholen. 

Eine Nachlwlung in andl'rL'll Ltlkn ist nicht zuL1,sig 

(4) Der Anspruch auf Freistellung kann nicht abgegolten werden."

§ 2
Inkrafttreten 

Dieser TariilL-rtrag tritt am I la11uar 1987 in Kralt. 

Druckfehlerberichtigung 

Bei der \ cniffcntlichung de, Kirchengesetzes ill1L'r die Rcch
nungsprülun:,; in Lkr Nordelbi:;chrn Ev.-Luth. vom '.:2. Januar 1983 
im Gesetz- und Verordnungsblatt 1983 S. 98 ff hat sich ein 
Druckfehler eingeschlichen. In § 3 Abs. 2 muß es richtig heißen: 

,,Weitere Aufgaben des Rechnungsprüfungsausschusses sind insbe
sondere: . 

Wir hittl'!l u111 handschriftliclw Berichtigung. 

Az.: 8330 - H !UV 3 

Stellen aus s eh reib u nge n 

Pfarrstellenausschreibungen 

Im l\:orclclhischen Zentrum für Weltmission und  kirch
l ichen \\L·ltdicnst ist du1·ch llmhcsctzu11g da, \rnlcincsThrnl<l
gischl'll Ecfcrcnten flir Kirchlichen Weltclicnst kntwicklungslw7<l
gene Bildungsarbeit mit Gemeinden/Gemeindegruppen) mit Dienst
sitz in Hamburg vakant. Es ist zum 1. September 1987 mit einem 
Pastor oder einer Pastorin zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch 
die Kirchenleitung nach Berufung durch den \·orstand des Nordei
bischen \ 1 issionszcntrurns auf Zeit. 

7'.u clcn \ufgaben des Eclcrcntcn/dcr l{dcrcntin gchiircn u.a. 
Arbeit mit Kirchengemeinden und Gemeindekreisen zu Fragen der 
Entwicklung bei uns und in Cbersee, themenbezogener Vortrags-. 
Unterrichts- und Predigtdienst im Bereich der ]\;ordelbischen Kir
che sowie Beratung und \litarbeit in Kirchenkreissynoden. Kon
venten und Kirchcnvorst,imlcn zu den Thcrncnbcreichcn . .Ent
wicklw1g und Mission'" ... kirchliche Weltverantwortung und \\'L·lt
missiun··. Hinzu kommen Scminarangebote rnr Entwicklungspro
blematik in Zusammenarbeit mit anderen kirchlichen Diensten 
und Werken, Mitwirkung bei der Erarbeitung von Medien und 
Arbeitsmaterialien für Schule und Gemeinde. beratende Mitarbeit 
in Fachausschüssen zu Fragen des kirchlichen Weltdienstes. 

Die Arbeit geschieht in engem Zusammenwirken mit den Übersee
Referenten und dem anderen, auf Tagungsarbeit/Seminare (Haus 
am Schüberg) und Zusammenarbeit mit entwicklungsbezogenen 
Aktionsgruppen ausgerichteten Weltdienst-Referenten, mit dem 
er/sie sich in der Geschäftsführung des NMZ-Ausschusses Kirch
licher Weltdienst abwechselt. 

Vorausgesetzt werden Gemeindeerfahrung und ein ganzheit
liches Verständnis von Mission und Entwicklung. Eigene Übersee
Erfahrungen sind willkommen. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Lebens
lauf sind zu richten an die Kirchenleitung der Nordelbischen 

Evangelisch-Lutherischen Kirche über den Vorstand des Nord
elbischen .\lissionszentrums, Agathe-Lasch-Weg 16. 2000 Ham
burg 52. 

Wcitne U11tcrlagrn sind au! \11fordcrung ei1uurl'ichen. Aus
künfte erteilt der Direktor des '\orc.lclbischcn Missionszcntrums. 
Pastor Paul Gcrhardt Buttlcr. Agathe-Lasch-Weg 16. 2000 Ham
burg 52, Tel. 040/8 83 00 00. 

Ahlauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen 
diL·scr AusgahL· des Gcsl'lz- und \norclnu11gsblattc, 

J\z.: Nordelbisches Missionszcntrum (5) - P 11/P 2 

Im Norclclhischcn Zentrum !ur Wcltrnissi11n und ldrch -
1 i ch  c n W L' 1 t d i L' n s t ist das Amt des t hcologischcn l{ciL-rcnten für 
c.len Überseebereich Papua l\euguinca/Ostasicn, \Wbundcn mit 
Aufgaben des Gemeindedienstes für Weltmission in der Nordei
bischen Kirche, mit Dienstsitz in Hamburg, vakant. Es ist zum 
1. September 1987 mit einem Pastor oder einer Pastorin zu beset
zen. Die Besetzung erfolgt durch die Kirchenleitung nach Berufung
durch den Vorstand des Nordelbischen Missionszentrums auf Zeit.

Zu den Aufgaben des Referenten/der Referentin gehören u.a.: 
Korrespondenz und Kontakte mit der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Papua Neuguinea, der lutherischen Philip-House Ge
meinde in Hongkong und mit dem Nationalen Christenrat in der 
Volksrepublik China. Das schließt regelmäßige Besuchsreisen zur 
ELC-PNG und den in ihrem Bereich tätigen Mitarbeitern des 
Nordelbischen Missionszentrums. Verbindung zu in- und ausländi
schen Organisationen und Kirchen, die mit ihr in Mission und 
ökumenischer Diakonie zusammenarbeiten sowie Kontakte zu 
ökumenischen Organisationen und kirchlichen Einrichtungen im 
Umfeld der Kirchen in Papua Neuguinea und Hongkong ein. 
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Darüber hinaus nirnmt der H.elercn t/die  Rcferentm Koord ination 
und Begleitung weiterer kirchlicher Beziehungen aus dem Bereich 
ein Nordc lhischcn K i rche zur os1astic1r i,chen Ch 1·istcnhc i t  wah r. 
Fr • s i e  sorgt. für 1\m, crbung und  \urblTCitung ein vom l\unlc lh i 
schen Missionszentrum zu  entsendenden Mitarbeiter für Papua 
)\;euguinca und berät s ie  i n  ihrem Dienst .  In Abst immung mit  den 
jvm: i l s  w,Liind igen Sll' lkn ist er/sie an der  Vorbere i tung . .  \hwick 
Jung und . .\uswertung von Projekten und Programmen der Partn er
kirc h en betei ligt . 

Jm Bcn- i c 1 1 des Cil·mcindcd ivnstes für \Vcltmiss iun n immt  e r/sie 
teil am Vortrags- ,  Unterr i chts- und Pred igtdienst in Gemeinden und 
Kirchenkreisen und wirkt bei j\Jission swochl'n ,  Gemcinde,emina
re n u .  dgl .  mi t .  Cuk lingi isch krnnt11 i ,,,c und d ie· lkrcitschalt. das 
melanesische Pidgin gründ l ich zu lern en. s ind Voraussetzung. 

Rewerbungen mit ausführl ichem, handgerschriebenen Lebens
lauf sind ;u  rich ten an d i e· Kirchcnkitung dc· t  Nordc lb i,cl 1c11 
Ernngel isch-Lutherischen I<irchl' über den Vorstand des Nordelbi 
schcn Missionszentrums. Agathe-Lasch-\\'eg 16 ,  2000 Hamburg 52 .  

We itere Unterlagen s ind au !  Anforderung einzu reichen .  ;\us
kunfte ertei l t  der Direktor des Nordelbischen .\l i ssionszentrums, 
Pastor  Pau l  Gerhardt Butt lcr. Agathe-Lasch-Weg 1 6, 2000 Ham
bu rg .52 .  Tel .  040/8 1'3 00 00 

:\.blauf der Bewerbungsfrist: Sechs \Vochcn nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes .  

. .\z . :  20 Nordelbisches Miss ionszentrum 1 8) - P I l /P 2 

Die b a n  g e l i s  c h e M i  I i t ä r s e e l  s o  r g c  sucht - für eine sechs
bzw. achtjährige \·ertragszc i t  - zum 1 . November 1 987 einen 
:'eaclüolgcr auf dem D ie11stpust e·n des I v;111gc l i ,cl1 cn l'Ltrt e-rs hci 
d er U -Bootfl otti l l e  mit dem D i e n s t s i t z  in K i e l .  

Die Gemtinde de, Evangelischen Pfarrers bei cier U-Boottlotti l lc 
lll's lc.ht au ., clen ca  1 1100 cva 11g,· l ischcn ß,'Si1 lzu 11g:,,,111gchiirigrn \'O ll 
C-Booten . Tendern und M inensuchern in Kiel .  Eckernförde und
'.'\custadt. Zu seinen Aufgaben gehört vor  a l l em d i e  Begleitung
dieser Boule in Sc-c· d i e· Durclil'üh rung des l cbcmkund l iclwn Un
terrichts. d ie Leitung von Soldaten- und Pamilicnrustzeiten sowie -
ganz besonders - die Bereitschaft zu rn see l sorgerl ichen Gespräch .
Fr soll d ie  Pii h igkcit besitzen . das Wort Gottes in  l'incr auRcrgc
\1 lihn l ichcn Situatiun g laulJ\\ Li rd ig  zu Gehör zu b ri ngen und seiner
Gemeinde a ls  kritischer Freund zur Seite zu stehen .

Er wird erwartet  \ •. 1 11 Menschen ,  d ie  skh auf ih ren ncuc-11 Pfarrer 
freuen .  weil die Am1 c•scnhc i l  \ Oll Ki rche an i h rem Arbci loplatz für 
sie wich tig ist. Zur Seite stehen wird i hm dabei ein erfahrener  
Pfarrhelfer der zur Teanrn rbcit fäh ig i s t .  E in modernes Pastorat in  
l\ r·on shagl' tl ( Y  k11 1  cntfern l i  kann !lllll D icm,tan tr i t t  bczogrn 
werd en. 

Bewerbungen mit ausführl ichem, handgeschriebenen Lebens lauf 
sind zu richten an den Herrn Dekan beim Flottenkommando. 
Postfach 65. 2392 Glücksburg/Ostsee .  Wl'itere Unterlagen sind auf 
Anforderung einzureichen. Auskünfte erteilt Mi l itärpfarrer Peter
sen , Mecklcnburgcr Str. 50 ,  2300 Kie l  1, Tel .  043 1 /3 09 4 1  (App. 
2 16 1 )  - privat : 043 1 /58 23 43 oder Militärdekan Magaz i n ,  Postfach 
65, 2392 Glücksburg/Ostsee. Te l .  0463 1 /5 1 1  (App. 347 ) ,  pr ivat: 
0463 1 /24 45 .  

Die Besetzung erfolgt durch Berufung du rch den Evangelischen 
Militärbischof und Übernahme in das Verhältnis eines Bundesbe
amten auf Zeit. 

Ablauf der Bewerbungsfrist : Sechs Wochen nach Erscheinen 
d ieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az. : 4350 - P I I  / P l 

In der K i r c h e n g e m e i n d e  M e l d o r f  i m  K 1 r c h e n k r c i s  S ü 
d e r d i t h m a r s c h e n  wird die 5 .  Pfarrstelle 1 1 crbunc!e11 mi t  den 
Pfardll'7 i rkcn der Kirchc11gc11wi 1 1 ck narlt und \\'inclberl!i'r ) vakant 
und ist umgehend  zu bcsetzrn. Die Desctzung erfolgt durch Wahl 
d er Kirchenvorstande .  

Zurn Bezirk cl i c•sc-r Pfarrstel le gchi i t  cn d ie  Sl' lhstiind ig(''1 l<ird1c11-
gcrneindcn Bar lt 17':JO) und Windbergen (700 J sowie z11 ci Dörfer 
aus  d em Bereich der Kirch engemeind e Meldorf (Busemrnrth 2':JO 
und  Gudcndorf i'iO ) .  Die 11 i ldung e ines Kirchrngenwi ndcvcr
bandcs und eines gcrnci 1 i,;amcn Lcitungsgrcmiurm, wird erwogen .
ist aber  schwer durchsetzbar. In  Barlt und Windbergen s ind Kir
chen mit Gottesd ienst im l 4tägigen Abstand .  in Busenwurth ist
e ine  Kape l l e  mit Guttcscl ic11,l  c inrna l  im  Monc1l .  M l'iclmlcr Ko l l e 
g en  h elfen beim Gottesdienst. In Barlt und  \Vindbergen bieten
besonders zwei Kindergärten in kirch l i cher Trägerschaft Anknüp
fungspu11k1l· für geme ind l iche Arhci t  n eben drn 11orn1a i l'n Rl·gc l 
aufgabcn fi.ir Pastor und Gemeinde .  Es gibt e ine lebhafte Alten 
arbeit, 2 Frauenkreise und einen G esprächskreis .  Ein e Dienstwoh
nung wird in Windbergen nclcr Barlt angemietet.

l:lewerbungen mit ausführ l ichem, handgeschr iebenen Lebenslauf 
sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkreises Südcrdith
marschen .  Klosterhof 1 9 , 2223 Mcldmf. 

Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. Aus
künfte erteilt Propst Horn . Klosterhof 19 ,  2223 Meldorf, Tel 
04832 l(i� 4 J .  

Ablaut der Be\,·erbungsfri st :  Sechs Wochen nach Erscheinen 
d ieser ,.\usgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az .. 20 \lc ldorf 15J ·· · P 1 1 1  l' 1 

! 1 1 der K i r c h l· n g c m c i n d c  B ü d e l s d o r f i m  K i r c h c n l, 1· c h
R e n d s b u rg wird die 3 .  Pfarrstelle \·akant u n d  i st voraussi cht l ich 
zum 1 .  Juli 1 987 m i t  e inem Pastor oder einer Psistori n zu besetzen .  
Uic lk,e tzung c :·lo lgt durch \Va li l d e· ,  l<irclic 11\·orstandc, 

Die Kirchengemeinde  Büdelsdorf hat ca. 9. 1 00 Gemeindeglieder 
hei 4 Pfarrste l l en .  S ie  i s t  in . .) Bezirke aufgetei l t. deren Mitte lpu n kt i 
Gcmcmdl'11äuscr und 2 Kirchen si nd .  \ugc-rJcm ist d ie· 11:irchrnge· 
meinde Trägerin  eines Kindergartens. C' iner Kinderstube und eines 
Friedhofes. Im Bezirk der 3 .  Pfarrstel le befind�t si ch ein modernes 
GL'. tnc i 11 d chaus m;l Pasturc1I i l lJ78) \lic Schu lrn sind ,ttn Ort udcr 
im unmitte lbar angrenzenden Hendsburg le icht zu erreichen .  l\e
ben einer Rl'i he  haupt- und nebenamtl i cher  Mitarbeiter ist vor 
allem d ie· grol�c /ahl c l 1 r,· 1 1simt l ic lwr M i!arlmtl'I ' ci11 he·kbcnckr  
Faktor in  der Gemc,inde .  Das  Spektrum der i\rbeitsleldcr i n  unserer 
Gemeinde ist b reit .  Neben einer inü::nsiven J ugendarbeit und einer 
vielfä l tigen Altenarbeit erstreckt es sich von besonderen Gottes
diensten und Andachten über die themat ische Arbeit in Gesprächs
kre i sen und Gemeindeseminaren bis hin zu besonderen kulturellen 
diakoni schen und gesellschaft l ichen Akzenten . Wir wünschen uns 
e ine Pastorion bzw. einen Pastor, d ie  bzw. der mit ihren  bzw. seinen 
eigenen Schwerpunkten und Fähigkeiten das Leben in unserer 
Gemeinde bereichert, 

Bewerbungen mit a usführlichem, handgeschriebenen Lebenslauf 
sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkreises Rendsburg, 
An der Marienk i rche 7 - 8.  2370 Rendsburg. 

Wei tere Unterlagen sind auf Anfordl'rung einzureichen. Aus
ldinfte erteilen die Pastoren Jordan .  Pomrnernweg 32, 2370 BLidels
dorf. Tel. 0433 1 /3 15 73, und Kasch ,  Holl ingstraßc 14  a ,  2370 Bü
delsdorf. Tel .  0433 1 /3 15 72, sowie Propst Juchims, Altstädter Gär
ten 15, 2370 Rendsburg, TeL 0433 1 /7 1 1  7 1 .  
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Ablauf der Bewerbungsfrist: Vier Wochen nach Erscheinen die
ser Ausf!abe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

i\z .. 20 Huclelsclorf (3) - I' 11 1 P 1 

In der Rogate-Kirchengemeinde Meiendorf im Kirchen 
kreis Stormarn Bezirk Wandsbek Rahlstedt - wird die 
2. Pfarr,ll'lle zum 1. ,\u:.:ust l 987 vakant uncl ist mit einem l'astm
oder L'incr Pastorin zu lwsct,cn. Die !k,ctzung erfolgt durL·h
bischöfliche Ernennung.

Das kirchliche Leben der 1966 am Stadtrand Hamburgs gegrün
deten Gemeinde hat Sch\\-erpunkte im gottesdienstlichen und 
musikalischen Bereich. in der Kindergarten- und Jugendarbeit. m 
der AltL'll- und Sozialarbeit. u.a. in zwei AltL·11wolmanlage11. Die 
Gcrncintk hat bei ct\h1 .'i. 1 00 GcmeindL'µlicdern von insgesamt 
9.100 Einwohnern zwei Pfarrstellen. Zehn Kirchenvorsteher. eine 
Pastorin. 13 hauptamtliche .\1itarbeiter und dele ehrenamtliche 
Kräfte erwarten eine intensive Zusammenarbeit. Ein modernes 
Pastorat steht zur Verfügung. Alle Schulen sind in der Nähe. 

BC\\l'rhungen mit ausführliclwm. ha11dgc,chricbe11c11 Lchcn,laut" 
sind zu richten an den I krrn Bischof für d,·11 Sprengel l larnhurµ 
über den Herrn Propst des Kirchenkreises Stormarn - Bezirk 
Wandsbek-Rahlstedt -. Rockenhof 1. 2000 Hamburg 67. 

Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. _-\us
künfte erteilen der Vorsitzende des Kirchenrnrstandes, Herr Petry. 
ZichrL'l"llcg 6, 2000 llamhurg 73. Tel. 0406 755288: Pa,turin 
Lern kL' \\ ildschwan brnok 7. 2000 llamburµ 7 3. Tel. 040/6 78 --1-3 4 "i 
und Propst Schroeder. Claudiusslr. 55 c. 2000 Hamburg 70. T cl. 
040/68 11 28 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs \Vochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gcset7· und Verordnuni'sblattes. 

Az .. 20 HugalL' Kirchcn!,!c'tncindc Mciendnrl 121 - P II/ l' 2 

Stellenausschreibungen 

Die L\.-Lulh. Wichernkirche, llarnburg-l lamm, sucht zum l. luli 
1987 

eine/n jüngere/n Diakon 'in 

hauptsi:ich\ich für die 1\rheit mit Kindern, Jugendlichen und 
Erwach,L'lll'n. 

Der Die Mitarbeiter/in ,ull teamfähig. krc,tli\ und engagiert der 
Jugendarbeit neue Impulse verleihen, bereit sein, sich auf die 
Situation einer Großstadtgemeinde mit ihren Chancen und Proble
men einzulassen und fähig sein mit Menschen ins Gespräch zu 
kommen. die ihre Heimat in der Kirchengemeinde noch nicht 
gefunden haben. Vorstellbar ist, die Stelle geteilt mit zwei Mit
arbeiter/innen zu besetzen. 

Bewerbungen mit handgeschriebenem Lebenslauf und den üb
lichen Unterlagen werden erbeten bis zum 30. April 1987 an den 
Kirchenvorstand der Ev.-Luth. Wichernkirche, Wichernsweg 16, 
2000 Hamburg 26. 

Az.: 30 - Wichernkirche - E I / E 1 

Das Diakonische Werk des Kirchenkreises Schleswig sucht eine/n 

Diakon/in (Sozialpädagogen.' i 11) 

,ils Leiter, in ck, Diakonisclwn \mies mit aw,gvhdutLT p,ycho
soLialcr Bcr:1tungsstcllc. 

Aufgabenbereich: 

- Einzelfa!lhilfe für Arbeitslose. Obdachlose, Problemfamilien. Asyl
suchende und Gefährdete.

Geschüftslührung des Sonderkindergartens für und mehr
fachbch1mlc'rtc Kinder (lcilst:1tin11iir), für die amhul:111tl' mobile
frühfürclerung bl'liindntcr Lllld von Behinderung bedrohter
Kinder.

- Personalführung und Anleitung der Mitarbeiter in der Beratungs
stelle, Sonderkindergarten und ambulanter mobiler Frühförde
rung.

- Entwicklung und Umsetzung !:tchlicher konzq>tio,lL'llcr lnhaltl'.

Erwartet \\ ird:

Mehrjährige Berufserfahrung. Gespür für den besonderen Auf
trag ambulanter Dienste und Bereitschaft, die diakonische Arbeit 
aktiv mitzugestalten. 

Geboten II ird 

ViclseitiµL'S .\rbcitsfcld, das Raum gibt für cigcmti111digcs Arbci
ten und Ulllsetzen eigener Ideen. 

Vergütung und soziale Leistungen nach KAT. 

Bewerbungen mit tabellarischem Lebenslauf. Lichtbild. ausführ
lichen Unterlagen der Ausbildung und bisherigen Lüigkeitcn wer
den erhciL'n his w111 15. Mai :in 1-'aslor Otrcmba llc1hnhofslr 3. 
2385 Schub� 

Auskünfte erteilen: Pastor Otremba. Tel. 04621 1 44 17 und der 
bisherige Stelleninhaber, J. Dunkcr. Tel. 04621 /3 30 fi6. Fricdrichstr. 
37, Schles\1-ig. 

;\1. 30 l,irLlwnkrcis Schlcs\\ i� 1 1 / E 1 

Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Georg sucht 

eine Kirchen!llusiker in „ einen Kirchenmusiker 

ftir 20 W<H hc lbllllllkll 

Die Anstellung erfolgt nach dem Kirchlichen .\ngcstelltcn
Tarifvertrag. Der Stadtteil St. Georg erhält sein charakteristisches 
Erscheinungsbild durch die besondere Lage an Hauptbahnhof und 
Alster in der Hamburger Innenstadt. 

Fast klci1istüd!isches Milil'll mit kleinen Lidt:n und alteinµcscs
st·m·s Halllh1crk fi11dc11 sich nc·hrn dem typisl"iic-11 G::präge eines 
Vergnügungs\·iertels. Diese \iclfaltigkeit bringt Lebendigkeit und 
Toleranz mit sich, führt aber auch zu natürlichen Spannungen. Auf 
die altbewährten Arbeits- und Erscheinungsformen kann sich die 
Kirche hier nicht mehr stützen. 

Wir suchen deshalb eine Kirchenmusikerin oder einen Kirchen
musiker, die/der zusätzlich zu der besonderen kirchenmusikali
schen Qualifikation die Fähigkeit mitbringt, religionspädagogisch 
zu arbeiten (z,Z, Kindergottesdienst). 

Wir suchen jemanden. die oder der bereit ist, sich auf die 
Menschen in unserem Stadtteil einzulassen und dann Lust daran 
hat, in den verschiedenen Bereichen der Gemeindearbeit angemes
sene liturgische Elemente zu entwickeln und zu verankern. 

Wir erwarten partnerschaftliche Zusammenarbeit mit allen Mit
arbeitern und den Pastoren. 
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Herausgt'bcr und Verlag: '\ordelbi,ches Kirchenamt. Post
fach 3449. Dänische Str. 21/35, 2300 Kiel 1. Fortlaufender 
Bezug und Nachbestellungen beim Nordelbischen Kirchenamt. 
Rezugspreis 20,- LJ\1 jährlich zuzüglich 5.- 01\1 Zustellgebühr. 
Druck: Schmidt & Klaunig, Postfach 3925, 2300 Kiel 1. 

Feste Aufgaben sind die Begleitung der Gottesdienste jeweils an 
einer der beiden Predigtstätten und die Organisation der Orgelver
tretung l'iir die andere Prcditgtstfütc. 

Bewerbungen mit den entsprechenden Unterlagen sind zu rich
ten an den Kirchenvorstand St. Georg, St. Georgs-Kirchhof 19. 
2000 Ha111hurg l 

Ablauf der Be\\·erbungsfrist: 4 Wochen nach Erscheinen dieser 
Anzeige. 

Nordelbisches Kirchenamt, Postfach 3449 • 2300 Kiel 1 

Postvertriebsstück · V 4193 B • Gebühr bezahlt 

Weitere Auskünfte erteilen: Pastor Kraack. Rostocker Str. 12. 
2000 Hamburg 1. Tel. 040/24 90 14; Frau 1. Meyer. Stiftstr. 15. 
2000 Hamburg 1, Tel. 04()1280 3.3 .32. 

Az.: 30 - St. Georg - T l .1 T 3 

Personal nachri eh ten 

\vrlüngni: 

Die Beurlaubung des Pastors Hans-Georg Rosenstein als theolo
gischer Leiter des Diakonicwerb Krapp unbcfristcr über den 
31. Januar l %8 hinaus.

Berufen: 

Mit Wirkung vom l. i\pril 1987 aui die Dauc1 von 5 lalucn diL' 
Pastorin Ingrid Homann, z.Z. beurlaubt. in das Amt einer 
theologischen Referentin im '.\ahost-Referat des '.\ordelbi
schcn Missiu11szcntru1ns - Gc1rn:indcdic11si für Weltmission 
im Sprengel Holstein-Lübeck - mit dem Dienstsitz in Lübeck. 

Lingeführt: 

Am 12 \lärz 1987 der Pastor Jürgen Benthien als Pastor in die 
3. Pfarrstelle der Nordelbischen Ev,-Luth. Kirche für Kran
kenhausseelsorge im Klinikum der Christian-Albrechts-Uni
versität zu Kiel;

am 29. März 1987 der Pastor Dietrich Heyde als Propst des 
Kirchenkreises Schleswig und gleichzeitig als Pastor der 
2. Pfarrstelle der Dom-Gemeinde Schleswig.

Beauftragt: 

Mit Wirkung vom 1. April 1987 der Pastor z.A. Roland 
Timmermann, z.Z. in Hennstedt in Dithmarschen, im Rah
men seines Dienstverhältnisses auf Probe (eingeschränktes 
Dienstverhältnis - 50 °u - ) zur Nordelbischen Ev.-Luth. 
Kirche mit der Verwaltung der Pfarrstelle der Kirchenge
meinde Friedrichstadt. Kirchenkreis Schleswig (Auftragsände
rung): 

mit Wirkung vorn 1. ,\pril 1987 die Pastorin zA Hcn
drikje Timmermann. geb. Steffen. im Rahmen ihres Dienst
wrhältnisst's auf Probe (eingeschränktes Dienstverhältnis 
- SO il'o -) ;ur Nordei bischen Ev.-Lulh. l(1rchc mit der Verwal
tung der Pfarrstelle der Kirchengemeinde Friedrichstadt. Kir
chenkreis Schleswig (Auftragsänderung):

lllil Wirkung rnrn 1. ;\pril 1987 dn bisherigL' Plarrvibr Fricdhcl111 
G u tlrnec  h t, bisher in Bornhöved, als Pastor in einem Dienst
\erhältnis auf Lebenszeit zur ;s;ordelbischen Ev.-Luth. Kirche 

rnr Dicnsl kistung in der Kircl1L·11gcmcinclc Klausdurf/Schwl'll
tine, Kirchenkreis Kiel. 

I n d c 11 I{ u h es t ,1 11 d v c r s c t z t : 

Mit \Virkung vom 1. Mai 1987 der Pastor Wolfgang Barth o I o ma e 
in Ratzeburg: 

mit Wirkung vom 1. Mai 1987 der Pastor Norbert S agitarius in 
Hamburg-Harburg; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1987 der Pastor Rolf Hard er in Hamburg; 

mit Wirkung vom 1. )uni 1987 der Pastor Fred von Horbat
schewsky in Hamburg-Farmsen; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1987 der Pastor Ludwig Riege m 

Osterrönfeld; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1987 der Pastor Wolfgang Zeyher in 
Haseldorf. 




